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§ 1 Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)
ist eine Gemeinschaft von Frauen und Männern, die
sich zu den Grundsätzen des Parteiprogramms der
SPÖ bekennen.

§ 2 Ziel der SPÖ ist die Gestaltung einer Gesellschaft,
die auf den Grundwerten Freiheit, Gleichheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität aufbaut. Diese soziale
Demokratie wird durch die lebendige Weiterent-
wicklung und ständige Erneuerung der Demokra-
tie in allen Lebensbereichen erreicht. Die Grundla-
ge der Politik der SPÖ ist das vom Bundesparteitag
beschlossene Parteiprogramm.

§ 3 (1) Die SPÖ bekennt sich zu ihrer Aufgabe und
Verantwortung im Sinne des österreichischen Par-
teiengesetzes, nach dem die Existenz und Vielfalt

politischer Parteien wesentliche Bestandteile der
demokratischen Ordnung der Republik Österreich
sind und nach dem die Mitwirkung an der politi-
schen Willensbildung zu den primären Aufgaben
der politischen Parteien gehört. Dieser Auftrag lei-
tet sich aus dem Artikel 1 der österreichischen Bun-
desverfassung ab: Österreich ist eine demokratische
Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.
(2) Die SPÖ erfüllt ihre politische Aufgabe darüber
hinaus auch in Zusammenarbeit mit gleichgesinn-
ten politischen Kräften im internationalen Maßstab.
Sie wirkt deshalb innerhalb der Europäischen Uni-
on als Teil der „Sozialdemokratischen Partei Euro-
pas“ und nimmt als Mitgliedspartei der „Sozialisti-
schen Internationale“ an deren weltweiter politi-
schen Tätigkeit teil.

I. Die Sozialdemokratische
Partei Österreichs

II. Die Mitglieder der SPÖ
mächtigt, eine Vorentscheidung über die Aufnah-
me zu treffen. Jedoch haben die Orts- und Sektions-
ausschüsse nach Überweisung des neuen Mitglieds
im Wege der Bezirksorganisationen acht Wochen
Zeit, gegen die Aufnahme des neuen Mitglieds Ein-
spruch zu erheben und die Aufnahme schriftlich
zurückzuweisen, wenn die Voraussetzungen für die
Aufnahme nicht gegeben sind. Die Frist von acht
Wochen beginnt mit dem Einlangen der Unterlage
über das neue Mitglied im Orts- bzw. Sektions-
ausschuss zu laufen.
(2) Gegen die Ablehnung der Bewerbung um die
Mitgliedschaft steht dem/der BewerberIn ein Beru-
fungsrecht an die Landesorganisation, gegen deren
Entscheidung ein solches an die Bundesorganisati-
on, die endgültig entscheidet, zu. Jede an dem Auf-
nahmeverfahren beteiligte Organisation hat ihre
Entscheidung binnen acht Wochen zu treffen.
(3) Der Bezirksvorstand hat das Recht, Aufnahme-
und Ablehnungsbeschlüsse des Ortsausschusses
(Sektionsausschusses) nach Anhörung der Ortsor-

§ 4 Mitglied der SPÖ kann jede Person werden, die
sich zu deren Grundsätzen bekennt und bereit ist,
die in diesem Statut festgelegten Pflichten zu er-
füllen. Jedes Mitglied ist dazu aufgerufen, seine
Rechte wahrzunehmen und sich aktiv an der politi-
schen Willensbildung zu beteiligen. Das Mindest-
eintrittsalter ist das vollendete 16. Lebensjahr. Mit-
glieder anderer politischer Parteien oder wahlwer-
bender Gruppierungen können nicht Mitglieder der
SPÖ sein.

Aufnahme von Mitgliedern
§ 5 (1) Die Bewerbung um die Mitgliedschaft in der
SPÖ ist an die Wohnsitzorganisation oder an die
Betriebsorganisation der(s) Bewerber(in/s) oder an
die Bundesorganisation der SPÖ zu richten. Über die
Aufnahme entscheidet grundsätzlich der Orts- bzw.
Sektionsausschuss nach Überprüfung des Vorlie-
gens der im § 4 festgelegten Voraussetzungen. Bei
Bewerbungen, die an die Bundesorganisation ge-
richtet wurden, ist die Bundesgeschäftsstelle er-
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ganisation (Sektion) nach Eintreffen des Beschlus-
ses in der Bezirksgeschäftsstelle (im Bezirkssekre-
tariat) abzuändern. Gegen solche Entscheidungen
des Bezirksvorstandes steht dem Ortsausschuss
(Sektionsausschuss) wie auch dem abgelehnten
Bewerber ein Berufungsrecht gemäss Abs. 2 zu. Jede
an dem Aufnahmeverfahren beteiligte Organisati-
on hat ihre Entscheidung binnen acht Wochen zu
treffen.
(4) Entscheidungen von allgemeiner politischer Bedeu-
tung kann der Bundesparteivorstand an sich ziehen.

Rechte der Mitglieder
§ 6 Jedes Mitglied hat, entsprechend den Bestim-
mungen dieses Statuts, das Recht:
(1) auf volle Information und freie Diskussion aller
Gegenstände im Rahmen der innerparteilichen Wil-
lensbildung;
(2) an der Wahl der Organe und Vertrauensperso-
nen der SPÖ und an der Willensbildung der Partei
teilzunehmen;
(3) sich um die Mitarbeit und die Wahl zur Vertrau-
ensperson der Partei zu bewerben;
(4) sich in politischen und organisatorischen Fragen
schriftlich an den jeweils zuständigen Bezirks- oder
Landesparteivorstand oder insbesondere an den
Bundesparteivorstand zu wenden. Das angerufene
Gremium hat innerhalb von acht Wochen zu ant-
worten.

Mitbestimmung der Mitglieder
§ 7 (1) Mitglieder der SPÖ haben das Recht, bei der
Entscheidung wichtiger politischer Fragen und bei
der Auswahl von KandidatInnen der SPÖ nach Maß-
gabe der Bestimmungen dieses Statutes mitzube-
stimmen.
(2) Eine Mitgliederbefragung zur Erkundung des
Willens der  Parteimitglieder zu wichtigen politi-
schen Fragen und Themen, welche die jeweilige kon-
krete Arbeit der betreffenden Ebene berühren, ist
durchzuführen, wenn dies vom Parteivorstand des
jeweiligen Organisationsbereiches (Ortsorganisati-
on, Sektion, Bezirksorganisation, Landesorganisati-
on   und Bundesorganisation) beschlossen oder von
15 Prozent der Mitglieder des Organisationsberei-
ches verlangt wird.
(3) Für die Durchführung der Mitgliederbefragung
sorgt die Wahlkommission des jeweiligen Organi-

sationsbereiches. Die Mitgliederbefragung hat so zu
erfolgen, dass die Mitglieder der SPÖ ihren Willen
in geheimer Abstimmung kundtun, und zwar durch
die Beantwortung einer oder mehrerer Fragen, de-
ren Antwortmöglichkeiten entweder „ja“ oder
„nein“ lauten, oder durch die Entscheidung für eine
von mehreren vorgegebenen Alternativen.
(4) Die Auswahl von KandidatInnen der SPÖ für öf-
fentliche Mandate (Gemeinderat, Bezirksvertre-
tung, Landtag und Nationalrat) ist unter Beteiligung
der Mitglieder der SPÖ in demokratischer und trans-
parenter Weise wie z.B.: durch geheime Vorwahlen
und unter Bedachtnahme auf das jeweilige Wahl-
recht (Persönlichkeitswahlrecht) durchzuführen.
Das Nähere ist in den Landesparteistatuten festzu-
legen. Dies gilt auch für die Frage, ob und in wel-
chem Ausmaß Personen, die nicht Mitglieder der
SPÖ sind, an der KandidatInnenauswahl beteiligt
werden können.
Die Vorwahlmodelle müssen die Einhaltung der im
Parteistatut verankerten Frauenquote gewährlei-
sten. § 16 Abs. 5 hat Anwendung zu finden.
Bei der Erstellung von Wahlvorschlägen ist anzu-
streben, dass auch Vertreter der Jugend in angemes-
sener Weise ihre Aufgaben im Interesse der Sozial-
demokratie wahrnehmen können.
(5) Der Abstimmungs- bzw. Wahlvorgang bei Vor-
wahlen und Mitgliederbefragungen ist durch die
Wahlkommission des jeweiligen Organisationsbe-
reiches zu organisieren und zu überwachen. Die
Wahlkommission zählt die Stimmen aus, stellt das
Wahl- oder Abstimmungsergebnis fest und teilt die-
ses dem zuständigen Organ des jeweiligen Organi-
sationsbereiches zur weiteren Veranlassung mit.
(6) Die Bundespartei und die Landesparteien haben
einheitliche Regelungen über die Fairness und den
zulässigen Einsatz von Werbemitteln bei Vorwah-
len zu treffen. Über deren Einhaltung haben die
Wahlkommissionen zu wachen. Verstöße dagegen
sind zu ahnden.

Pflichten der Mitglieder
§ 8 Jedes Mitglied hat die Pflicht:
(1) die Grundsätze und das Statut der Sozialdemo-
kratischen Partei Österreichs (SPÖ) zu beachten;
(2) durch sein Verhalten das Ansehen und die Poli-
tik der SPÖ im Sinne der im Programm festgeleg-
ten Grundsätze zu fördern;
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(3) keine gegen Ziele und Grundsätze des Parteipro-
gramms bzw. der im demokratischen Willensbil-
dungsprozess festgelegten Politik der SPÖ gerich-
teten Aktionen durchzuführen, insbesondere nicht
in Gemeinschaft mit Angehörigen anderer Parteien;
(4) den vom Bundesparteitag festgelegten Mit-
gliedsbeitrag zu leisten.

Mitgliedschaft in Berufsorganisationen
§ 9 Jedem Mitglied wird empfohlen, seinem Beruf
entsprechend der sozialdemokratischen Vertre-
tungsorganisation, insbesondere der sozialdemo-
kratischen Fraktion im Österreichischen Gewerk-
schaftsbund oder dem Wirtschaftsverband Öster-
reich, anzugehören.

Mitgliedsbeitrag
§ 10 (1) Zur Deckung der für die Verwirklichung der
Ziele der SPÖ erforderlichen Ausgaben wird ein Mit-
gliedsbeitrag eingehoben, dessen Höhe und even-
tuelle Staffelung in der Höhe vom Bundesparteitag
festgesetzt wird. Bei der Festsetzung der Höhe des
Mitgliedsbeitrages ist die Entwicklung des Tarif-
lohnindex entsprechend zu berücksichtigen. Für
besonders berücksichtigungswürdige Fälle ist der
ermäßigte Mitgliedsbeitrag festzusetzen. Der Bun-
desparteivorstand hat bei jedem ordentlichen Bun-
desparteitag einen begründeten Antrag über die
aufgrund der Entwicklung des Tariflohnindex not-
wendig gewordene Anpassung des Mitgliedsbeitra-
ges zu stellen.
(2) Unter außerordentlichen Verhältnissen kann der
Bundesparteivorstand Änderungen des Mitglieds-
beitrages beschließen. Dieser Beschluss ist dem
darauf folgenden Bundesparteitag zur Bestätigung
vorzulegen.
(3) Die Aufteilung des Mitgliedsbeitrages zwischen
der Bundesorganisation und den Landesorganisa-
tionen erfolgt durch Beschluss des Bundespartei-
vorstandes. Die Aufteilung zwischen Landesorgani-
sation, Bezirks- und Ortsorganisationen (Sektionen)
wird durch Beschluss des Landesparteivorstandes
geregelt.
(4) Jede Landesorganisation kann für neu eintreten-
de Mitglieder eine einmalige Aufnahmegebühr fest-
setzen.
(5) Für außerordentliche Aufgaben können vom
Bundesparteivorstand bzw. von den Landespartei-

vorständen Fonds eingerichtet werden.
(6) Die Leistung des Mitgliedsbeitrages ist dem Mit-
glied in geeigneter Weise zu bestätigen. Die Auftei-
lung des Erlöses aus der Beitragszahlung hat zwi-
schen der Bundes-, der Landes-, der Bezirksorgani-
sation und den Ortsorganisationen (Sektionen), in
streng verrechenbarer Form zu erfolgen.

Beendigung der Mitgliedschaft
§ 11 (1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt,
Streichung oder Ausschluss.
(2) Ein Austritt liegt vor, wenn das Mitglied dies
durch schriftliche Erklärung oder durch die Rückga-
be der Mitgliedslegitimation kundtut.
(3) Ein Mitglied, das trotz schriftlicher Mahnung län-
ger als sechs Monate mit den Mitgliedsbeiträgen
im Rückstand ist, kann von seiner Ortsorganisation
(Sektion) im Einvernehmen mit der Bezirksorgani-
sation aus der Mitgliederliste gestrichen werden.
Das Mitglied ist von der Streichung schriftlich zu
verständigen. Die Streichung ist über Einspruch des
gestrichenen Mitgliedes und nach Bezahlung des
fälligen Mitgliedsbeitrages sofort rückgängig zu
machen.

§ 12 (1) Ein Ausschluss aus der SPÖ kann grundsätz-
lich nur durch ein Landes- bzw. Bundesschiedsge-
richt nach einen den Bestimmungen der §§ 70-74
des Statuts entsprechenden Verfahren ausgespro-
chen werden.
(2) In besonders dringlichen Fällen kann der Bun-
desparteivorstand oder der Landesparteivorstand,
um politische Gefahren für die SPÖ abzuwenden,
den Ausschluss eines Mitgliedes verfügen, das ge-
gen Bestimmungen dieses Statutes schwerwiegend
verstoßen hat oder auf Grund einer mit Vorsatz be-
gangenen Handlung zu einer unbedingten Frei-
heitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wur-
de. Der Beschluss ist mit einer qualifizierten Mehr-
heit von mindestens 2/3 der stimmberechtigten
Mitglieder des Bundes- bzw. Landesparteivorstan-
des zu fassen.
Die genannten Gremien sind aber auch berechtigt,
bei geringen Vergehen eine mildere Sanktion fest-
zusetzen, wie dies z.B. ein auf Zeit ausgesproche-
nes Parteifunktionsverbot sein kann.
Während der Dauer des Funktionsverbotes darf die-
ses Mitglied auch auf keinen Wahlvorschlag der SPÖ
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für ein öffentliches Mandat aufgenommen werden
oder sich selbst darum bewerben.
Das Mitglied hat das Recht, binnen einer Woche
nach Empfang der schriftlichen Verständigung da-
gegen Einspruch zu erheben und die Einsetzung
eines Schiedsgerichtes zu verlangen. Bis zur Ent-
scheidung des Schiedsgerichtes ruhen bei einem
ausgesprochenen Funktionsverbot die vom Be-
schluss des jeweiligen Vorstandes betroffenen Funk-
tionen, bei einem Beschluss auf Ausschluss ruht die
Mitgliedschaft einschließlich aller damit verbunde-
nen Rechte. Bei Fristversäumnis ist eine Berufung
zurückzuweisen.

Ruhen der Mitgliedschaft
§ 13 (1) Wird in einem Schiedsgerichtsverfahren ein
Antrag auf Ausschluss aus der SPÖ behandelt, so
kann jenes Organ, das die Einsetzung des Schieds-
gerichtes beschlossen hat, das Ruhen der Mitglied-
schaft bis zur Entscheidung des Schiedsgerichtes
beschließen.
(2) Der Bundesparteivorstand und der jeweilige
Landesparteivorstand können bei einem schwe-
benden gerichtlichen Strafverfahren das Ruhen
der Parteimitgliedschaft und der Parteifunktion(en)
verfügen.
(3) Die Mitgliedschaft ruht weiters während der
Dauer einer Berufung gegen die Entscheidung ei-
nes Schiedsgerichtes, das auf Ausschluss aus der
SPÖ erkannt hat.

Wiedereintritt
§ 14 (1) Der Wiedereintritt eines ausgetretenen oder
gestrichenen Mitgliedes ist jederzeit möglich.
(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme eines aus der
SPÖ ausgeschlossenen ehemaligen Mitgliedes kann
sowohl von der betroffenen Person, als auch von ei-
ner Bezirks- oder Landesorganisation gestellt wer-
den. Der Antrag ist an jenes Organ (Landes- oder
Bundesparteivorstand) zu richten, welches das
Schiedsgericht in letzter Instanz eingesetzt hat. Die-
ses Organ hat über den Antrag binnen drei Mona-
ten zu entscheiden. Dies gilt sinngemäß, wenn ein
Mitglied, gegen das ein Schiedsgerichtsverfahren
beantragt wurde oder im Laufen ist, vor Abschluss
des Verfahrens ausgetreten ist.
(3) Hat ein Bundesparteitag den Ausschluss eines
Mitgliedes bestätigt, dann ist der Wiederaufnahme-
antrag direkt an den Bundesparteivorstand zu rich-
ten, der den Antrag mit seiner Stellungnahme dem
Bundesparteitag zur Entscheidung vorlegt.
(4) Lehnt ein angerufener Landesparteivorstand die
Wiederaufnahme ab oder trifft keine fristgerechte
Entscheidung, dann ist innerhalb von 4 Wochen –
die Frist beginnt mit dem Tag der Verständigung
über die Ablehnung der Wiederaufnahme – eine
Berufung an den Bundesparteivorstand zulässig.
(5) Im Beschluss auf Wiederaufnahme kann festge-
stellt werden, dass das wiederaufgenommene Mit-
glied während einer bestimmten Zeit keine
Funktion(en) ausüben darf.

III. Vertrauenspersonen
vorzusorgen ist. Den Vertrauenspersonen obliegt es,
das Informations- und Ausbildungsangebot der SPÖ
wahrzunehmen und den Mitgliedern entsprechend
weiterzugeben.

Frauenquote
§ 16 (1) Die SPÖ tritt für die volle Gleichberechtigung
von Frauen und Männern ein und setzt sich zum Ziel,
diesen Grundsatz auch in ihrer eigenen politischen
Arbeit, bei der Zusammensetzung aller Gremien
und bei der Erstellung ihrer KandidatInnenlisten zu
verwirklichen.

§ 15 (1) Die Verbindung zwischen der Parteiorgani-
sation und ihren Mitgliedern und WählerInnen wird
von den Vertrauenspersonen hergestellt. Vertrau-
enspersonen sind Mitglieder, die in eine Funktion
gewählt wurden, mit einer besonderen Aufgabe
betraut oder auf einer Liste der SPÖ in einen Vertre-
tungskörper gewählt worden sind.
(2) Vertrauenspersonen haben das Recht auf die für
ihre Funktion notwendige Information und Ausbil-
dung, für die von den in der SPÖ dafür zuständigen
Institutionen, insbesondere auch von den Bildungs-
organisationen und vom Dr. Karl-Renner-Institut,
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(2) Sowohl bei der Wahl von FunktionärInnen der
SPÖ, wie bei der Erstellung von KandidatInnenlisten
der SPÖ ist sicher zu stellen, dass nicht weniger als
40% Frauen und nicht weniger als 40% Männer ver-
treten sind.
(3) Jene Organe der SPÖ, die für die Erstellung von
Wahlvorschlägen bzw. von Vorschlägen für Kandi-
datInnenlisten verantwortlich sind, haben die in die-
sem Statut (§ 16 Abs. 2) festgelegte Quote einzuhal-
ten.
(4) Sowohl bei der Durchführung von Abstimmun-
gen über Wahlvorschläge, wie bei der Durchführung
von Vorwahlen und bei der Abstimmung über
KandidatInnen-Listen sind geeignete Vorsorgen zu
treffen, durch die - bei voller Wahrung der demokra-
tischen Entscheidungsfreiheit von Delegierten bzw.
Mitgliedern - die Einhaltung dieser Quote sicher-
gestellt wird.
(5) Bei der Erstellung der KandidatInnen-Listen ist
auch darauf zu achten, dass die Einhaltung dieser
Quote nicht nur innerhalb der Gesamtzahl der Kan-
didatInnen gewährleistet ist, sondern auch unter
den voraussichtlich wählbaren KandidatInnen.
(6) Zur Umsetzung von Abs. 4 und 5 haben die je-
weils zuständigen Orts-, Bezirksparteiausschüsse
bzw. –vorstände, Landesparteivorstände und der
Bundesparteivorstand Durchführungsbestimmun-
gen in Zusammenarbeit mit der jeweils zuständi-
gen Frauenorganisation zu erlassen. Die jeweils zu-
ständige Kontrollkommission überprüft deren Ein-
haltung und berichtet darüber gemäß § 54 Abs. 3
letzter Satz.

Wahlordnung der SPÖ
§ 17 (1) Wahlen von Vertrauenspersonen und Kandi-
datInnen für öffentliche Vertretungskörperschaften
sind nach eingehender Information der Mitglieder
bzw. Delegierten nach den Bestimmungen dieses
Statuts und nach freier Diskussion der Wahlvor-
schläge durchzuführen.
(2) Wahlen sind grundsätzlich in geheimer Abstim-
mung vorzunehmen. Dies kann lediglich in Ortsor-
ganisationen und Sektionen unterbleiben, wenn
kein(e) Wahlberechtigte(r) Widerspruch erhebt.
(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stimmen erhalten hat. Haben mehr
Personen als zu wählen waren die Mehrheit erreicht,
gelten diejenigen als gewählt, welche die meisten

Stimmen erhalten haben. Haben weniger als zu
wählen waren die erforderliche Mehrheit erreicht,
ist ein weiterer Wahlgang durchzuführen, soweit
§ 18 Abs. 2 - 4 nichts anderes bestimmt.
(4) Vertrauenspersonen und KandidatInnen in Orts-
organisationen und Sektionen werden von der Mit-
gliederversammlung gewählt. Die Kandidatur von
Parteimitgliedern auf anderen Listen, unabhängig
davon, ob eine eigene Parteiliste eingereicht wurde
oder nicht sowie Listenkoppelungen, erfordern die
Zustimmung des jeweils zuständigen Bezirkspartei-
vorstandes, der in diesen Fragen endgültig entschei-
det.
Die Landesparteivorstände sind ermächtigt, diesbe-
züglich nähere Grundsätze festzulegen.
(5) Vertrauenspersonen und KandidatInnen der Be-
zirksorganisation werden von der Bezirkskonferenz
bzw. vom Bezirksausschuss gewählt soweit Landes-
parteistatuten keine anderen Gremien vorsehen.
(6) Vertrauenspersonen und KandidatInnen der Re-
gionalwahlkreise werden von der Regionalwahl-
kreiskonferenz gewählt.
(7) Vertrauenspersonen und KandidatInnen der Lan-
desorganisationen werden vom Landesparteitag,
vom Landesparteirat bzw. vom Landesparteivor-
stand gewählt.
(8) Vertrauenspersonen und KandidatInnen der
Bundesparteiorganisation werden vom Bundespar-
teitag, vom Bundesparteirat bzw. vom Bundespar-
teivorstand gewählt.
(9) Vom Orts- bzw. Sektionsausschuss, von der Be-
zirkskonferenz, vom Landesparteitag und vom Bun-
desparteitag sind zur Durchführung von Wahlen
ständige Wahlkommissionen vorzusehen.
(10) Wahlvorschläge für Vertrauenspersonen und
KandidatInnen für öffentliche Mandate auf der
Orts- und Sektionsebene sind den jeweils wahlbe-
rechtigten Mitgliedern mindestens 7 Tage, auf der
Bezirks-, Landes- und Bundesebene den wahlbe-
rechtigten Delegierten mindestens 14 Tage vor der
Wahl bekanntzugeben.
(11) Als Wahlvorschläge gelten neben den Vorschlä-
gen von Wahlkommissionen Anträge von delegie-
rungsberechtigten Organisationen, Anträge von
Delegierten sowie Bewerbungen von Parteimitglie-
dern im Sinne der Mitgliederrechte. Diese Anträge
und Bewerbungen sind der Wahlkommission min-
destens 21 Tage vor der Wahl mitzuteilen.
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Verspätet eingelangte Wahlvorschläge können nur
berücksichtigt werden, wenn dies von mindestens
2/3 der anwesenden wahlberechtigten Delegierten
in geheimer Abstimmung beschlossen wird.

§ 18 (1) Die Aufnahme auf einen Wahlvorschlag der
SPÖ kann nur erfolgen, wenn der/die KandidatIn die
SPÖ in schriftlicher Form ermächtigt, in seinem/ih-
rem Namen auf das Mandat bezogene Erklärungen
mit Ausnahme des Mandatsverzichtes eines(r) ge-
wählten Abgeordneten abzugeben. Die näheren
Richtlinien und Bestimmungen, die die Wahl von Kan-
didatInnen für öffentliche Funktionen und Parteifunk-
tionen regeln, sind in den Landesparteistatuten zu
regeln. In Analogie dazu sind die Kandidaturen für
gesetzliche berufliche Vertretungen von den Richtli-
nien der jeweiligen sozialdemokratischen Berufsor-
ganisation zu regeln. In beiden Fällen sind die §§ 17
und 18 dieses Statuts sinngemäß zu berücksichtigen.
(2) Für  die Erstellung von KandidatInnen-Listen der
SPÖ gilt § 7 Abs. 4.
(3) Finden in einem Regionalwahlkreis Vorwahlen
statt, so ist betreffend der Beschlussfassung der
Regionalwahlkreislisten wie folgt vorzugehen:
a) Wurde die im Landesparteistatut festgeschriebe-
ne Beteiligungsquote in einem Regionalwahlkreis
erreicht, so ist das Ergebnis für die Regionalwahl-
kreiskonferenz verbindlich, soferne im Landespar-
teistatut nicht anderes vorgesehen ist.
b) Wurde die im Landesparteistatut festgeschriebe-
ne Beteiligungsquote in einem Regionalwahlkreis
nicht erreicht, beschließt die Regionalwahlkreiskon-
ferenz in geheimer Abstimmung die Regionalwahl-
kreisliste.
c) Soferne die Landesparteiliste nicht von einem
Landesparteitag beschlossen wird, ist sie vom Lan-
desparteirat in geheimer Wahl zu beschließen. Die
Ergebnisse der Regionalwahlkreiskonferenzen sind
zu beachten.
d) Bei Wahlen zum Nationalrat werden sämtliche
Wahlvorschläge der SPÖ vom Bundesparteirat auf-
grund eines Antrages des Bundesparteivorstandes
beschlossen.
Findet in zeitlicher Nähe zu einem Bundesparteirat
auch ein Bundesparteitag statt, dann kann der Bun-
desparteitag beschließen, die Entscheidung über die
KandidatInnen-Liste an sich zu ziehen, sofern dadurch
eine rechtzeitige Beschlussfassung möglich bleibt.

Der Bundesparteivorstand hat die Anträge für die
Regionalwahlkreisvorschläge und die Landeswahl-
vorschläge im Einvernehmen mit den Landespartei-
organisationen zu erstatten.
(4) Sieht für Wahlen zum Nationalrat ein Landes-
parteistatut die Abhaltung von Vorwahlen nicht
zwingend vor und werden sie auch nicht durchge-
führt, so ist betreffend der Beschlussfassung wie
folgt vorzugehen:
Die Regionalwahlkreiskonferenz beschließt in ge-
heimer Abstimmung die Regionalwahlkreisliste. Im
übrigen gilt Abs. 3 c) und d) sinngemäß.
(5) Die Landesparteiorganisationen haben ihre Vor-
schläge für die Regionalwahlkreisvorschläge nach
vorhergehender Beratung mit den Wahlkreisorga-
nisationen und der Landesfrauenorganisation, jene
für die Landesparteiliste nach vorhergehender Be-
ratung mit den Bezirksorganisationen und der Lan-
desfrauenorganisation zu erstellen.
(6) Bei Wahlen zum Europäischen Parlament wird
die Parteiliste des Wahlvorschlages der SPÖ vom
Bundesparteirat auf Grund eines Antrages des Bun-
desparteivorstandes in geheimer Wahl beschlossen.
Findet in zeitlicher Nähe zu einem Bundesparteirat
auch ein Bundesparteitag statt, dann kann der Bun-
desparteitag beschließen, die Entscheidung über
die KandidatInnen-Liste an sich zu ziehen, sofern
dadurch eine rechtzeitige Beschlussfassung mög-
lich bleibt.
Der Bundesparteivorstand hat diesen Antrag nach
Beratung mit den Landesparteiorganisationen und
der Bundesfrauenorganisation und unter Einhal-
tung der im Parteistatut verankerten Frauenquote
zu erstellen. Der Antrag des Bundesparteivorstan-
des wird vom Parteipräsidium vorbereitet.
(7) Die Festlegung des Bundeswahlvorschlages er-
folgt durch den Bundesparteivorstand. Diese Liste
umfasst auch Personen, deren Wahl ohne Rücksicht
auf ihren Wohnsitz im Interesse der Arbeit und ei-
ner ausgewogenen Zusammensetzung des Natio-
nalrates notwendig ist.
(8) Bei Freiwerden eines Nationalratsmandates ent-
scheidet der Bundesparteivorstand nach vorherge-
hender Beratung mit der Bundesfrauenorganisati-
on, welche(r) ErsatzkandidatIn in den Nationalrat
berufen werden soll. Handelt es sich bei dem frei-
gewordenen Mandat um ein solches aus einem Re-
gionalwahlkreis oder Landeswahlkreis, ist dies auch
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mit der zuständigen Landesorganisation zu bera-
ten.
(9) Bei Freiwerden eines Mandates zum Europäi-
schen Parlament entscheidet der Bundesparteivor-
stand nach Beratung mit der Bundesfrauenorgani-
sation über die Nachbesetzung.
(10) Die Aufstellung der KandidatInnen für den Bun-
desrat erfolgt für jedes Land vom Landesparteivor-
stand im Einvernehmen mit der Landtagsfraktion
nach vorhergehender Beratung mit der Landes-
frauenorganisation. Die KandidatInnenaufstellung
für den Bundesrat bedarf der Zustimmung des Bun-
desparteivorstandes; dieser entscheidet endgültig,
wenn ein Einvernehmen zwischen Landesparteivor-
stand, Landtagsfraktion und Landesfrauenorgani-
sation nicht zustande kommt.
(11) KandidatInnen auf Listen der SPÖ können grund-
sätzlich nur Mitglieder der SPÖ sein. In Ausnahme-
fällen ist auch die Kandidatur von Nichtmitgliedern,
die keiner anderen Partei angehören und deren po-
litische Haltung im Einklang mit dem Programm der
SPÖ steht, möglich, wenn die für die Nominierung
zuständige Wahlkommission einen solchen Vor-
schlag einbringt und die für die Beschlussfassung
über Kandidaturen zuständige Mitgliederversamm-
lung oder Delegiertenkonferenz dies nach allen für
Kandidaturen geltenden Regeln beschließt. Auch
solche KandidatInnen haben sich den sie betreffen-
den Bestimmungen dieses Statuts und der Landes-
parteistatuten zu unterwerfen.
Diese gewählten KandidatInnen haben für die Dau-
er der Mandatsausübung das Recht an den Frakti-
onssitzungen mit beratender Stimme teilzuneh-
men. Den Landesparteiorganisationen steht es frei,
weitergehendere Rechte festzulegen.

Ausübung von Mandaten
Pflichten der MandatarInnen
§ 19 (1) MandatarInnen der SPÖ sind verpflichtet, bis
zum 15. Februar jeden Jahres das zuständige Organ
der Partei schriftlich und darüber hinaus regelmä-
ßig auch die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit zu
informieren.
(2) Alle MandatarInnen der SPÖ sind verpflichtet, in
dem von ihnen vertretenen Gebiet in bevölkerungs-
naher Form mehrmals jährlich an verschiedenen
Orten über ihre Tätigkeit und die Arbeit der SPÖ zu
berichten und darüber eine Diskussion abzuhalten

sowie sich den Problemen und Sorgen der Bevölke-
rung zu stellen.
(3) Die jeweils zuständige Parteiorganisation hat für
die Vorbereitung und zeitgerechte Ankündigung
dieser öffentlichen Veranstaltung Sorge zu tragen.
(4) Vertreten mehrere unter Abs. 2 genannte sozial-
demokratische MandatarInnen ein Gebiet, so kann
die zuständige Parteiorganisation eine entspre-
chende Teilung des Gebietes beschließen. Der je-
weils zuständige Landesparteivorstand kann dar-
über hinaus einzelne MandatarInnen mit der Durch-
führung und Abhaltung solcher öffentlicher Veran-
staltungen (Staatsbürgerversammlungen) für
bestimmte Bevölkerungsgruppen beauftragen.

Mandatsabgaben
§ 20 (1) Der Bundesparteivorstand hat das Recht,
Beschlüsse über die Einhebung der Parteisteuer zu
fassen. Näheres regelt ein vom Bundesparteivorstand
zu beschließendes Mandatsabgaben-Regulativ.

Unvereinbarkeit von Mandaten und
Funktionen
§ 21 (1) Vertrauenspersonen dürfen mehrere Funk-
tionen nur ausüben, wenn dadurch
a) die demokratische Willensbildung in der SPÖ
nicht eingeengt wird;
b) die Kontrolle in der SPÖ nicht behindert wird;
c) eine Überlastung des einzelnen Funktionärs (der
einzelnen Funktionärin), die die volle Ausübung der
ihm (ihr) übertragenen Aufgaben verhindert, nicht
eintritt.
(2) Das Nationalratsmandat ist mit dem Mandat
eines(r) Landtagsabgeordneten, der Funktion eines
Mitgliedes einer Landesregierung, eines(r) Bürger-
meisters(in), Vizebürgermeisters(in) oder Stadt-
rates(rätin) von Städten mit mehr als 20.000 Ein-
wohnerInnen oder eines(r) Wiener Bezirksvor-
stehers(in) oder Bezirksvorsteherstellvertreters(in)
unvereinbar. Sehen Landesparteistatuten enger
gefasste Bestimmungen vor, so haben diese im Gel-
tungsbereich des Landesparteistatutes Anwendung
zu finden.
(3) Ausnahmen können nur individuell, durch Be-
schluss des Bundesparteivorstandes zugelassen
werden.

§ 22 (1) Die nachfolgenden Unvereinbarkeitsbestim-
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mungen gelten - über die Bestimmungen des Un-
vereinbarkeitsgesetzes, in der jeweils gültigen Fas-
sung, hinaus - für die der SPÖ angehörenden
a) Mitglieder der Bundesregierung einschließlich
der StaatssekretärInnen und Mitglieder von Landes-
regierungen;
b) BürgermeisterInnen und VizebürgermeisterIn-
nen von Städten und Gemeinden mit mehr als
20.000 Einwohnern und in Wien auch die Bezirks-
vorsteherInnen sowie deren StellvertreterInnen;
c) StadträtInnen von Städten und Gemeinden mit
mehr als 40.000 Einwohnern;
d) Mitglieder des Nationalrates, Bundesrates oder
eines Landtages;
e) Mitglieder des Europäischen Parlaments;
f) gewählte Mitglieder des Bundesparteivorstandes.
Sehen Landesparteistatuten für den in lit. a) bis d)
und in lit. f) aufgezählten Personenkreis enger ge-
fasste Bestimmungen vor, so haben diese im Gel-
tungsbereich des Landesparteistatutes Anwendung
zu finden.
(2) Diese Personen dürfen neben dem Beruf oder
einer berufsähnlichen Tätigkeit nur eine einzige
bezahlte politische Funktion ausüben. Einem(r)
FunktionsträgerIn kann jedoch mit Genehmigung
jenes Organes, das für die Delegierung in die betref-
fende entgeltliche Funktion zuständig ist und mit
Zustimmung des Bundesparteivorstandes die Aus-
übung  einer weiteren Funktion gestattet werden,
wenn er/sie gleichzeitig alle Nettoeinkünfte und
Entschädigungen aus dieser zusätzlichen Funktion
einem besonderen Fonds seiner/ihrer zuständigen
Landesorganisation zuführt. Mittel aus diesem Ti-
tel sind wissenschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Zwecken zu widmen.
(3) Diese Personen haben jeweils bis zum 31. Jänner
jeden Jahres dem(r) zuständigen Landesparteise-

kretärIn bzw. -geschäftsführerIn über alle von ihnen
ausgeübten politischen, wirtschaftlichen und Par-
teifunktionen sowie den daraus erfließenden Ein-
künften Auskunft zu geben. Der/Die Landespartei-
sekretärIn/-geschäftsführerIn hat hierüber dem
Landesparteivorstand bis zum 31. März jeden Jah-
res zu berichten und unmittelbar darauf dem(r) Vor-
sitzenden der Kontrollkommission alle Unterlagen
zu übermitteln. Diese(r) hat gemeinsam mit zwei
weiteren Mitgliedern der Kontrollkommission die
Angaben in bezug auf die Bestimmungen dieses
Statuts zu prüfen und dem Bundesparteivorstand
zu berichten. Darüber hinaus können solche Aus-
künfte auch von jedem zur Entscheidung berufenen
Organ, von Parteimitgliedern und sonstigen Perso-
nen vor der Kandidatur zu öffentlichen Funktionen
oder vor der Entsendung in Wirtschaftsfunktionen
eingefordert werden.

§ 23 Parteimitglieder, die den Bestimmungen über die
Ausübung von Mandaten zuwiderhandeln, sind von
den zuständigen Parteigremien auf ihre Pflichten hin-
zuweisen. Gegen Parteimitglieder, die diese Bestim-
mungen dennoch gröblich verletzen, ist vom Partei-
vorstand jener Organisation, die das Mitglied nomi-
niert hat, ein Schiedsgerichtsverfahren einzuleiten.

§ 24 Vertrauenspersonen bedürfen vor der Heraus-
gabe von politischen Presseerzeugnissen für eige-
ne oder fremde Rechnung der Zustimmung des Bun-
desparteivorstandes, wenn sich der Vertrieb auf das
gesamte Bundesgebiet erstreckt, der Zustimmung
des Landesparteivorstandes, wenn es sich um den
Vertrieb innerhalb eines Bundeslandes, des Bezirks-
vorstandes (Bezirksausschusses), wenn es sich um
den Vertrieb innerhalb eines Bezirkes oder innerhalb
des Orts- bzw. Sektionsbereiches handelt.

IV. Gliederung der SPÖ
(3) Die Gliederung der Bundesparteiorganisation
und die Bestellung  ihrer willensbildenden Organe
erfolgt nach den Bestimmungen dieses Statuts.
(4) Die Gliederung der Parteiorganisation und die
Bestellung ihrer willensbildenden Organe auf der
Ebene der Orts-, Bezirks- und Landesorganisationen

§ 25 (1) Die Sozialdemokratische Partei Österreichs
(SPÖ) gliedert sich grundsätzlich in Ortsorganisa-
tionen bzw. Sektionen, in Bezirks- und Landesorga-
nisationen und in die Bundesorganisation.
(2) Die Gliederung der SPÖ erfolgt grundsätzlich
nach der politischen territorialen Gliederung.
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werden von den Statuten der Landesorganisationen
geregelt.

Statutenbereich der Landespartei
§ 26 (1) Die Landesparteistatuten müssen die Be-
stimmungen dieses Statuts bezüglich der Grund-
prinzipien der Organisation und der Entscheidungs-
findung beachten und die im vorliegenden Statut
genannten willensbildenden Organe vorsehen.
(2) Der Landesparteivorstand hat das Landespartei-
statut beziehungsweise jegliche Änderung binnen
vier Wochen nach Beschlussfassung dem Bundes-
parteivorstand zur Kenntnis zu bringen. Der Bun-
desparteivorstand kann binnen acht Wochen wegen
Unvereinbarkeit mit diesem Statut - unter genauer
Bezeichnung der unvereinbaren Bestimmungen -
gegen das Landesparteistatut Einspruch erheben.
(3) Wird Einspruch erhoben, hat der Landespartei-
vorstand innerhalb  einer Frist von acht Wochen dem
Bundesparteivorstand mitzuteilen, ob er beschlos-
sen hat, durch einen Antrag am nächsten Landes-
parteitag diesem Einspruch Folge zu leisten.
Durch die Erhebung eines Einspruches treten jene
Statutenteile, die beeinsprucht werden, nicht in Kraft.
(4) Erfolgt diese Zusage gemäß Abs. 3 nicht oder
trägt der nächste Landesparteitag dem Antrag des
Landesparteivorstandes nicht Rechnung, sind dem
folgenden Bundesparteitag vom Bundesparteivor-
stand und vom Landesparteivorstand Anträge vor-
zulegen. Der Bundesparteitag entscheidet endgültig.

Ortsorganisation
§ 27 (1) Die Ortsorganisation ist in der Regel die Zu-
sammenfassung aller in einer politischen Gemein-
de wohnenden Parteimitglieder. In Städten trägt die
Ortsorganisation die Bezeichnung Stadtorganisation.
(2) In Wien und in Statutarstädten stellen die Sek-
tionen die Zusammenfassung einer in einem be-
stimmten, aufgrund von Beschlüssen der zuständi-
gen Bezirksorganisation festzulegenden, Gebiet
bzw. Stadtteil betreuten Parteimitglieder dar.
Diese Möglichkeit besteht auch in Städten mit mehr
als 20.000 Einwohnern.
(3) Eine Ortsorganisation (Stadtorganisation) kann
mit Zustimmung der zuständigen Bezirksorganisa-
tion beschließen, zur Herstellung eines besseren
Kontakts mit Mitgliedern und WählerInnen ihr Ge-
biet in mehrere Sektionen zu unterteilen. Die nach-

stehenden Bestimmungen finden dann sowohl für
diese Sektionen wie auch für die Ortsorganisation
selbst Anwendung.
Eine Rückgängigmachung dieses Beschlusses be-
darf der neuerlichen Zustimmung der zuständigen
Bezirksorganisation.
(4) In besonderen Fällen können, wenn dies aufgrund
der räumlichen Gegebenheiten sinnvoll erscheint,
Betriebsorganisationen eingerichtet werden. Für sol-
che Betriebsorganisationen gelten alle Bestimmun-
gen, die auch für Ortsorganisationen gelten.
(5) Die Bildung von Organisationsstützpunkten und
deren organisatorische Betreuung ist im jeweiligen
Landesparteistatut zu regeln.
(6) Von den Landesparteistatuten sind für die Orts-
organisationen jedenfalls vorzusehen:
a) als willensbildende Organe die Mitgliederver-
sammlung (in Ortsorganisationen gemäß  § 27   Abs. 2
kann eine Delegiertenversammlung vorgesehen wer-
den) und der Ortsausschuss (Sektionsausschuss);
b) als Vertrauenspersonen der/die Vorsitzende, sei-
ne/ihre  StellvertreterInnen, der/die SchriftführerIn,
der/die KassierIn, die Kontrolle, ein(e) Umweltrefe-
rentIn, ein(e) JugendreferentIn, die Delegierten zur
Bezirkskonferenz, der Orts-Frauenvorstand (Sek-
tions-Frauenvorstand), der/die BildungsreferentIn
(der Bildungsausschuss) und eine Wahlkommissi-
on.

Themen- und Projektinitiativen
§ 28 (1) Die Gründung von Initiativ- und Projektgrup-
pen ist auf allen Ebenen der Partei möglich. Für die
Zulassung einer Initiativ- und Projektgruppe ist eine
Anerkennung durch ein Drittel der Mitglieder der
zuständigen Organe der jeweiligen Ebene (Sek-
tions-, Orts- bzw. Stadt-, Bezirks-, Landes- und Bun-
desorganisation) erforderlich.
(2) Die Auflösung von Initiativ- und Projektgruppen
kann über eigenen Antrag der Gruppen erfolgen.
Innerhalb der Funktionsperiode kann durch zwei
Drittel der Mitglieder der zuständigen Organe der
jeweiligen Ebene (Sektions-, Orts- bzw. Stadt-, Be-
zirks-, Landes- und Bundesorganisation) eine Initia-
tiv- und Projektgruppe aufgelöst werden. Sie gel-
ten jedenfalls dann als aufgelöst, wenn eine derar-
tige Gruppe bei der nächstfolgenden Jahres- oder
Wahlkonferenz nicht neuerlich eingerichtet wird.
(3) Nach der Anerkennung durch die zuständigen
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Organe hat die Initiativ- oder Projektgruppe das
Recht, Anträge zu stellen, sowie das Recht, eine(n)
ordentlich Delegierte(n) für die auf ihrer Ebene sta-
tutarisch vorgesehene Konferenz oder Parteitag zu
nominieren. Die Anerkennung muss mindestens ein
Jahr zurückliegen, jedoch hat die jeweils zuständi-
ge Ebene die Möglichkeit, einen kürzeren Zeitraum
zu beschließen.
Der jeweilige Vorstand kann im Sinne des § 35 B
Abs. 6 weitere Gastdelegierungen den anerkannten
Initiativ- oder Projektgruppen zuerkennen. Die No-
minierungen sind von der Initiativ- oder Projekt-
gruppe an den jeweiligen Vorstand zu beantragen.
(4) Die Mitarbeitsmöglichkeit in den Initiativ- und
Projektgruppen ist nicht an die Mitgliedschaft zur
Partei gebunden. Die Anzahl der MitarbeiterInnen
ist für die Anerkennung der Initiativ- oder Projekt-
gruppe nicht ausschlaggebend. Delegierte sollen
nach Möglichkeit Mitglieder der SPÖ sein, dürfen
aber jedenfalls keiner anderen Partei angehören.

Bezirksorganisation
§ 29 (1) Die Ortsorganisationen beziehungsweise
Sektionen werden zu Bezirksorganisationen zusam-
mengefasst.
(2) Die Bezirksorganisation umfasst in der Regel ein
geschlossenes Gebiet, das dem Verwaltungsbezirk
entspricht. Die Landesorganisation kann jedoch aus
verkehrstechnischen Gründen oder um ein territori-
al besser geeignetes Organisationsgebiet zu bilden,
die Zusammenfassung mehrerer Verwaltungsbezir-
ke zu einer Bezirksorganisation oder die Unterteilung
eines Verwaltungsbezirkes in mehrere Bezirksorga-
nisationen beschließen. Hiezu ist das Einvernehmen
mit dem Bundesparteivorstand herzustellen.
(3) In Wien bildet jeder Gemeindebezirk eine Be-
zirksorganisation.
(4) Von den Landesparteistatuten sind für die Be-
zirksorganisationen jedenfalls vorzusehen:
a) als willensbildende Organe die Bezirkskonferenz
und der Bezirksausschuss beziehungsweise der Be-
zirksvorstand soweit Landesparteistatuten keine
anderen Gremien vorsehen.
b) als Vertrauenspersonen der/die Vorsitzende, sei-
ne/ihre StellvertreterIn, der/die SchriftführerIn, der/
die KassierIn, die Kontrolle, eine(n) Umweltreferen-
tIn, die Delegierten zum Landesparteitag und zum
Bundesparteitag, die Wahlkommission, der Bezirks-

frauenvorstand, das Jugendreferat und der Bezirks-
bildungsausschuss.

Wahlkreisorganisation
§ 30 (1) Zur Vorbereitung und Durchführung von
Nationalratswahlen werden die Bezirksorganisati-
onen entsprechend der durch die Nationalratswahl-
ordnung bestimmten Einteilung in Regionalwahl-
kreise zu Wahlkreisorganisationen zusammengefasst.
(2) Die Wahlkreisorganisationen haben die Aufga-
be, Vorschläge für die KandidatInnen der betreffen-
den politischen Funktionen in Wahlkreiskonferen-
zen vorzubereiten. Diese Vorschläge sind auf der
Basis der Vorschläge der Bezirksorganisationen zu
erstellen.
(3) Grundsätzlich ist bei der Aufstellung der Kandi-
datInnen für die Regionalwahlkreise zu den Natio-
nalratswahlen die im Parteistatut verankerte Frau-
enquote und eine 20prozentige Quote für zentrale
Notwendigkeiten einzuhalten.
(4) Die Wahlkreisorganisationen verfügen über kei-
ne ständigen Organe, sie treffen ihre Entscheidun-
gen auf Wahlkreiskonferenzen, zu denen die Be-
zirksorganisationen Delegierte nach einem von den
Landesparteistatuten geregelten Schlüssel entsen-
den. Dieser Schlüssel hat sowohl die Zahl der abge-
rechneten SPÖ-Mitglieder wie auch die bei der letz-
ten vergleichbaren Wahl erreichte Zahl an Partei-
stimmen zu berücksichtigen.
(5) Sofern bei Landtagswahlen ebenfalls Wahlkrei-
se eingerichtet sind, können die Landesparteistatu-
ten zum Zweck der Durchführung und Vorbereitung
der Landtagswahl ebenfalls die Schaffung von
Wahlkreisorganisationen entsprechend der Kreis-
einteilung des jeweiligen Bundeslandes vorsehen.

Landesorganisation
§ 31 (1) Die Bezirksorganisationen eines Bundeslan-
des werden zur Landesorganisation zusammenge-
fasst.
(2) Von den Landesparteistatuten sind für die Lan-
desorganisationen jedenfalls vorzusehen:
a) als willensbildendes Organ der Landesparteitag
und der Landesparteivorstand;
b) als Vertrauenspersonen der/die Vorsitzende, sei-
ne/ihre StellvertreterInnen, der/die SchriftführerIn,
der/die KassierIn, die Kontrolle, ein(e) Umweltrefe-
rentIn, eine Wahlkommission, der Landesfrauenvor-
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stand, das Jugendreferat und der Landesbildungs-
ausschuss;
c) die Teilnahme von Vertretern der Sozialdemokra-
tischen Organisationen, insbesondere der Fraktion
sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in allen
Gremien und Organen.

Bundespartei
§ 32 (1) Die Bundespartei ist die Zusammenfassung
aller Gliederungen der SPÖ und aller Organisatio-
nen der Österreichischen Sozialdemokratie.
(2) Organe der Bundespartei sind:
1. der Bundesparteitag;
2. der Bundesparteirat;
3. der Bundesparteivorstand;
4. das Bundesparteipräsidium;
5. das erweiterte Bundesparteipräsidium;
6. die Kontrollkommission;
7. die Wahlkommission;
8. der/die BundesgeschäftsführerInnen

Aufgaben des Bundesparteitages
§ 33 Höchstes willensbildendes Organ der SPÖ ist
der Bundesparteitag. Er ist vom Bundesparteivor-
stand mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr
einzuberufen.

§ 34 Dem ordentlichen Bundesparteitag obliegen
die ihm durch dieses Statut übertragenen Aufga-
ben, insbesondere:
(1) Die Wahl des Präsidiums und der erforderlichen
Kommissionen, die Prüfung der Mandate und Be-
stimmung der Tagesordnung und der Geschäftsord-
nung.
(2) Die Beschlussfassung über die vom Bundespar-
teivorstand erstatteten Berichte: Bericht über sei-
ne politische und organisatorische Tätigkeit, den
Kassen- und Wahlfondsbericht, Bericht über alle
vom Bundesparteivorstand verwalteten wirtschaft-
lichen Unternehmungen der SPÖ und über den Be-
richt der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion.
(3) Entgegennahme des Berichtes des Bundespar-
teivorstandes über die Durchführung der vom vor-
hergehenden Bundesparteitag beschlossenen oder
dem Bundesparteivorstand zugewiesenen Anträge.
(4) Entgegennahme des Berichtes der Kontrollkom-
mission und Beschlussfassung darüber.
(5) Die Wahl des Bundesparteivorstandes, des/der

Parteivorsitzenden und seiner/ihrer Stellvertrete-
rInnen, der Kontrollkommission und der Schiedsge-
richtsbeisitzerInnen sowie die Kenntnisnahme der
Wahl des Bundesfrauenvorstandes, des Bundesbil-
dungsausschusses, des Kommunalpolitischen Aus-
schusses sowie des Bundesvorstandes der „Jungen
Generation“.
(6) Die Beschlussfassung über das Parteiprogramm,
über das Bundesparteistatut, über Fragen der Par-
teiorganisation, über den Mitgliedsbeitrag und des-
sen eventuelle Staffelung in der Höhe und über
wichtige, das Parteileben berührende Fragen, die in
der Tagesordnung des Parteitages oder in Anträgen
zum Parteitag aufscheinen.
(7) Die Beschlussfassung über die zur Verhandlung
kommenden Anträge.

Delegierte zum Bundesparteitag
§ 35 Zur Teilnahme am Bundesparteitag sind be-
rechtigt:

A) Ordentlich Delegierte:
(1) Die Delegierten der Bezirksorganisationen: ihre
Wahl und die der  Ersatzleute erfolgt im Bezirksaus-
schuss soweit Landesparteistatuten  keine anderen
Gremien vorsehen.
Die Bezirksorganisationen entsenden insgesamt
350 Delegierte, wobei jeder Bezirk zunächst einen
Delegierten stellt. Die sozialdemokratische Organi-
sation der AuslandsösterreicherInnen ist wie eine
Bezirksorganisation zu behandeln.
Der Rest wird nach den Grundsätzen des
d’Hondtschen Systems nach der Stärke der Bezirks-
organisationen verteilt. Als Maßzahl bei der Auftei-
lung der Delegiertenanzahl ist der Monatsdurch-
schnitt der vom 1. Jänner bis 31. Dezember des zu-
vorgehenden Berichtsjahres abgerechneten Mit-
gliedsbeiträge der Bezirksorganisationen heranzu-
ziehen.
Den Landesorganisationen steht es frei, als Maßzahl
den Monatsdurchschnitt eines zweijährigen Zeit-
raumes heranzuziehen.
(2) 30 Delegierte der Landesorganisationen. Zu-
nächst steht jeder Landesorganisation das Recht auf
einen Delegierten zu. Die Restzahl der Delegierten
wird nach den Grundsätzen des d’Hondtschen Sy-
stems auf der Grundlage des Monatsdurchschnitts
der vom 1. Jänner bis 31. Dezember des vorhergehen-
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den Berichtsjahres abgerechneten Mitgliedsbeiträ-
ge auf die Landesparteiorganisationen verteilt. Die
Wahl dieser Delegierten erfolgt in den Landespar-
teivorständen.
(3) Die gewählten Mitglieder des Bundesparteivor-
standes, die Mitglieder der Kontrollkommission und
der/die BundesgeschäftsführerInnen.
(4) 50 Delegierte der Fraktion Sozialdemokratischer
GewerkschafterInnen im Österreichischen Gewerk-
schaftsbund.
(5) 30 Delegierte des Bundesfrauenvorstandes und
je eine Delegierte des Landesfrauenvorstandes.
(6) Zehn Delegierte des Pensionistenverbandes
Österreichs.
(7) Sieben Delegierte und der Klubdirektor der sozi-
aldemokratischen Parlamentsfraktion.
(8) Sieben Delegierte des Bundesbildungsaus-
schusses.
(9) Sieben Delegierte der Jungen Generation.
(10) Sieben Delegierte der Arbeitsgemeinschaft für
Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ).
(11) Sieben Delegierte der Sozialistischen Jugend.
(12) Sechs Delegierte der Österreichischen Kinder-
freunde.
(13) Vier Delegierte des Wirtschaftsverbandes Öster-
reich.
(14) Vier Delegierte des Bundes Sozialdemokrati-
scher Akademikerinnen und Akademiker, Intellektu-
eller, Künstlerinnen und Künstler (BSA).
(15) Vier Delegierte des Sozialdemokratischen Leh-
rervereins Österreichs (SLÖ).
(16) Drei Delegierte der SPÖ-Bauern.
(17) Drei Delegierte des Kommunalpolitischen Aus-
schusses.
(18) Drei Delegierte des Verbandes Sozialistischer
StudentInnen Österreichs  (VSStÖ).
(19) Drei Delegierte der Aktion Kritischer Schülerin-
nen und Schüler (AKS).
(20) Zwei Delegierte der Naturfreunde Österreichs.
(21) Zwei Delegierte des Bundes Sozialdemokrati-
scher Freiheitskämpfer, Opfer des Faschismus und
aktiver Antifaschisten.
(22) Zwei Delegierte der Arbeitsgemeinschaft Sozia-
lismus & Homosexualität (SoHo)
(23) Ein(e) Delegierte(r) der Mietervereinigung
Österreichs
(24) Ein(e) Delegierte(r) des Österreichischen Arbei-
ter-Sängerbundes (ÖASB)

(25)  Ein(e) Delegierte(r) des Verbandes der Öster-
reichischen Arbeiter-Fischereivereine
(26) Je ein(e) Delegierte(r) der vom Bundesparteivor-
stand anerkannten Initiativ- oder Projektgruppen

B) Gastdelegierte mit beratender Stimme:
(1) ReferentInnen, die auf dem Bundesparteitag ein
Referat zu erstatten haben.
(2) Sozialdemokratische Mitglieder der Bundesre-
gierung, der Volksanwaltschaft, der Landesregierun-
gen und die LandesparteisekretärInnen (Landesge-
schäftsführerInnen), soweit sie nicht ordentliche
Delegierte sind.
(3) Ein(e) Delegierte(r) jeder anerkannten sozialde-
mokratischen Organisation, der/die nicht gemäß
lit. A) das ordentliche Delegiertenrecht besitzt.
(4) Die sozialdemokratischen Mitglieder des Natio-
nal-, Bundesrates und des Europäischen Parlaments,
die nicht ordentliche Delegierte sind.
(5) Die vom Bundesparteivorstand gewählten Mit-
glieder von Kommissionen, die zur Vorbereitung von
Parteitagsarbeiten eingesetzt wurden, soweit die-
se Mitglieder nicht ordentliche Delegierte sind.
(6) Personen, die vom Bundesparteivorstand zum
Bundesparteitag eingeladen werden. Ihre Zahl soll
zehn nicht übersteigen.
(7) Die Gastdelegierten erhalten Gastdelegierten-
karten, die in einer eigenen Liste zu führen sind,
welche dem Präsidium des Bundesparteitages vor-
zulegen ist.

§ 36 (1) Zugelassen als ordentliche Delegierte sind
nur Personen, die
a) Parteimitglieder sind, ihre Mitgliedsbeitrags-
pflicht erfüllt haben und dies der Mandatsprüfungs-
kommission nachweisen können;
b) ihr Delegierungsrecht mit einem ordentlichen
ausgefertigten Mandat nachweisen können.
(2) Ausnahmen können nur durch einen Beschluss,
der mit Zweidrittelmehrheit der auf dem Bundes-
parteitag anwesenden Delegierten gefasst wird,
genehmigt werden.
(3) Abs. 1 und 2 finden auch für Landesparteitage
Anwendung.

Außerordentlicher Bundesparteitag
§ 37 (1) Ein außerordentlicher Bundesparteitag fin-
det auf Beschluss des Bundesparteivorstandes oder
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auf Verlangen von mindestens fünf Landespartei-
organisationen statt.
(2) Für die Teilnahme an einem außerordentlichen
Bundesparteitag gelten die Bestimmungen der
§§ 35 und 36.
(3) Einberufen werden die Delegierten des jeweils
vorhergegangenen Bundesparteitages, sofern nicht
neue Delegierte bekanntgegeben werden.

Einberufung
§ 38 (1) Die Einberufung des ordentlichen Bundes-
parteitages muss mindestens zwei Monate, die des
außerordentlichen Bundesparteitages mindestens
zwei Wochen vorher in geeigneter Weise mit Anga-
be der provisorischen Tagesordnung erfolgen. Ein
außerordentlicher Bundesparteitag ist so einzube-
rufen, dass er längstens zwei Monate nach Stellung
des Verlangens gemäß § 37 Abs. 1 bis 3 zusammen-
tritt.
Die Einladung zum Bundesparteitag ist mindestens
zweimal in angemessenen Zwischenräumen zu
wiederholen.
(2) Ort und Zeit des Bundesparteitages werden vom
Bundesparteivorstand beschlossen und sind in der
Einberufung bekanntzugeben.

Berichte an den Bundesparteitag
§ 39 Der Bundesparteivorstand und der Klub der
Sozialdemokratischen Abgeordneten und Bundes-
räte haben allen Delegierten spätestens eine Wo-
che vor dem ordentlichen Bundesparteitag schrift-
liche Berichte zu übermitteln.

Anträge
§ 40 (1) Antragsberechtigt zum Bundesparteitag
sind alle im § 35 lit. A) genannten Organisationen
und Organe.
(2) Anträge müssen von jenen Organen beschlossen
werden, die die Wahl der Delegierten vornehmen.
(3) Anträge an den Bundesparteitag sind sechs Wo-
chen vorher (Datum des Poststempels) schriftlich
dem Bundesparteivorstand zu übermitteln.
(4) Die eingereichten Anträge sind den Delegierten
und den antragstellenden Gliederungen der SPÖ
mit der Stellungnahme der Antragskommission
(Leitantrag) eine Woche vor dem Parteitag zuzustel-
len.
(5) Verspätet eingebrachte Anträge oder Anträge,

die auf dem  Bundesparteitag selbst gestellt wer-
den, können zur Verhandlung zugelassen werden,
wenn der Bundesparteitag dies mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden stimmberechtigten Delegier-
ten beschließt. Betrifft ein solcher Antrag eine Än-
derung des Organisationsstatuts oder des Partei-
und Wahlfondsbeitrages, dann kann er nur zur Ver-
handlung gelangen, wenn der Bundesparteitag dies
mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Delegier-
ten beschließt. Das Nähere bestimmt die Geschäfts-
ordnung des Bundesparteitages, die mit Zweidrit-
telmehrheit der anwesenden Delegierten beschlos-
sen bzw. geändert werden kann.
(6) Von Organisationen verspätet eingebrachte An-
träge, die vom Bundesparteitag nicht zur Verhand-
lung zugelassen werden, gelten als dem Bundespar-
teivorstand zugewiesen.
(7) Anträge zu einem außerordentlichen Bundespar-
teitag sind nicht an die für einen ordentlichen Bun-
desparteitag gestellten Fristen gebunden. Sofern
der außerordentliche Bundesparteitag nichts ande-
res beschließt, können nur Anträge zur Behandlung
gelangen, die die beschlossene Tagesordnung be-
treffen.
(8) Die Antragskommission besteht aus VertreterIn-
nen der Landesorganisationen, der Bezirksorgani-
sationen sowie einer vom Bundesparteivorstand
festzulegenden Anzahl von VertreterInnen der an-
deren antragsberechtigten Organisationen der SPÖ.
Darüber hinaus gehört der Antragskommission eine
Anzahl vom Bundesparteivorstand zu benennender
Mitglieder an, die für die Formulierung einer Stel-
lungnahme (Leitantrag) verantwortlich sind.

Beschlüsse und Beschlussfähigkeit
§ 41 (1) Zu einem Beschluss des Bundesparteitages
ist die Anwesenheit der Hälfte der stimmberechtig-
ten Delegierten und die absolute Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen erforderlich, sofern nicht die-
ses Statut für einzelne Beschlüsse eine andere
Mehrheit vorsieht.
(2) Folgende Beschlüsse bedürfen der Zweidrittel-
mehrheit der abgegebenen Stimmen:
a) Änderung und Ergänzung dieses Statuts;
b) Zulassung verspäteter oder am Parteitag selbst
eingebrachter Anträge gem. § 40 Abs. 5 zweiter Satz
des Organisationsstatuts;
c) ausnahmsweise Zulassung von Delegierten zum
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Bundesparteitag gem. § 36 Abs. 2 des Organisati-
onsstatuts.

Wahl des Bundesparteivorstandes
§ 42 Der Bundesparteivorstand besteht aus 70 Mit-
gliedern, die Mitglieder der SPÖ sein müssen. Die-
ser hat die Parteigeschäfte zu besorgen und ist in
seiner Gesamtheit dem Bundesparteitag verant-
wortlich. Er hat seinen Sitz in Wien.

Wahlkommission
§ 43 (1) Jeder ordentliche Bundesparteitag wählt
eine Wahlkommission, in der alle Landesorganisa-
tionen unter möglichster Berücksichtigung der Stär-
ke ihrer Parteitagsdelegation vertreten sein müssen.
Keine Landesorganisation darf jedoch die Hälfte
oder mehr als die Hälfte der Stimmen haben. In die
Wahlkommission entsenden die Bundesfraktion
Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen und
des Bundesfrauenvorstandes je ein Mitglied.
(2) Diese Wahlkommission arbeitet einen Wahlvor-
schlag aus und berichtet darüber zunächst der Ver-
sammlung der Parteitagsdelegierten jedes Bundes-
landes und der Bundesfraktion Sozialdemokrati-
scher GewerkschafterInnen. Die Delegierten der
übrigen sozialdemokratischen Organisationen be-
ziehungsweise Fraktionen können an den Ver-
sammlungen der Parteitagsdelegierten ihres Bun-
deslandes teilnehmen.
(3) Nach dieser Berichterstattung wird der endgül-
tige Wahlvorschlag dem Bundesparteitag vorge-
legt.
(4) Mitglieder der Wahlkommission können nicht in
den Wahlvorschlag aufgenommen werden.
(5) Die Wahlkommission bleibt bis zu ihrer Neuwahl
anlässlich des nächsten Bundesparteitages im Amt.
In ihre Zuständigkeit fällt insbesondere die Organi-
sierung bundesweiter Mitgliederbefragungen.
(6) Die Wahlkommission wählt aus ihrer Mitte
eine(n) Vorsitzende(n) und eine(n) StellvertreterIn.

Richtlinien für die Wahlvorschlagsliste
§ 44 Die Wahlkommission hat die Wahlvorschläge
nach folgenden Richtlinien zu erstellen:
(1) 40 Mitglieder des Bundesparteivorstandes sind
nach dem Stärkeverhältnis der Landesparteiorga-
nisationen aufgrund der Zahl der abgerechneten
Mitgliedsbeiträge des vorhergehenden Berichtsjah-

res über deren Vorschlag zu nominieren.
Diese 40 Sitze werden nach den Grundsätzen des
d’Hondtschen Systems verteilt. Jeder Landesorga-
nisation steht aber mindestens ein Sitz zu.
Von den 30 weiteren zur Verfügung stehenden Sit-
zen des Bundesparteivorstandes hat die Wahlkom-
mission vorerst jenen Landesorganisationen, die
nach der vorhergegangenen Aufteilung der 40 Sit-
ze nur ein Mitglied vorzuschlagen hätten, den An-
spruch auf ein weiteres Mitglied zuzuerkennen.
Sodann ist jeder Landesorganisation ein weiteres
Mitglied zuzuerkennen.
(2) Für die übrigen Sitze sind Parteimitglieder vor-
zuschlagen, deren Wahl im Interesse der Parteiar-
beit, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft aus einem be-
stimmten Bundesland, notwendig ist.
(3) Die Landesorganisationen haben bei der Erstel-
lung ihrer Vorschläge die Bestimmungen des § 16
des Organisationsstatuts zu berücksichtigen.

§ 45 Die Aufteilung der 40 Sitze erfolgt in folgender
Weise:
(1) Die Zahlen gemäß § 44 Abs. 1 werden nach ihrer
Größe geordnet,  nebeneinander geschrieben: un-
ter jede Zahl wird die Hälfte geschrieben, darunter
das Drittel, das Viertel und nach Bedarf die weiter-
folgenden Teilzahlen.
Die 40größte Zahl ist die Wahlzahl.
(2) Nun erhalten jene Landesorganisationen einen
Sitz, die bisher keinen zugeteilt erhielten, wenn die
40größte Zahl der nach Abs. 1 angeschriebenen Zah-
len die Wahlzahl wäre.
(3) Sodann wird festgestellt, wie viele von den 40
Sitzen nach der Sitzzuteilung gemäß Abs. 2 noch zu
verteilen sind.
(4) Die Schlüsselzahl (Wahlzahl) für die Sitzvertei-
lung ist von den nach Abs. 1 angeschriebenen Zah-
len die sovielgrösste Zahl, als gemäß Abs. 3 Sitze zu
verteilen sind.
(5) Jede Landesorganisation erhält so viele Sitze, als
die Schlüsselzahl (Wahlzahl) in der Zahl ihrer abge-
rechneten Mitgliedsbeiträge gemäß Abs. 1 enthal-
ten ist.

Bundesparteivorstand
§ 46 (1) Die Wahl des Bundesparteivorstandes ist
mit Stimmzetteln vorzunehmen und erfolgt ge-
heim. Auf jedem Stimmzettel darf der Name des/



18 Das Statut

der zu Wählenden nur einmal aufscheinen.
(2) Gewählt sind diejenigen, deren Stimmenzahl die
absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen er-
reicht hat. Haben mehr Personen als zu wählen
waren die absolute Mehrheit erreicht, so gelten die-
jenigen als gewählt, die die meisten Stimmen er-
halten haben.
(3) Bei Stimmengleichheit ist eine Stichwahl zwi-
schen den betroffenen KandidatInnen durchzufüh-
ren. Ergibt dieser weitere Wahlgang ebenfalls Stim-
mengleichheit, entscheidet das Los.
(4) Bleiben Sitze frei, weil nicht genügend Kandida-
tenInnen die absolute Mehrheit erreicht haben, hat
die Wahlkommission für diese Sitze einen neuen
Vorschlag, entsprechend den Richtlinien der §§ 44
und 45, zu erstatten, über den im Sinne der Abs. 1
und 2 abzustimmen ist.
Das Nominierungsrecht neuer KandidatInnen steht
jenen Landesorganisationen zu, deren KandidatIn-
nen nicht gewählt wurden.

Konstituierung des Bundesparteivor-
standes
§ 47 (1) Der Bundesparteivorstand tritt unmittelbar
nach seiner Wahl zur konstituierenden Sitzung zu-
sammen, in deren Verlauf er aus seiner Mitte einen
Vorschlag für den/die Bundesparteivorsitzende(n)
und dessen (deren) StellvertreterInnen an den Bun-
desparteitag zu stellen hat.
(2) Dieser Wahlvorschlag wird dem Bundespartei-
tag vorgelegt, der darüber in geheimer Wahl mit
Stimmzetteln zu entscheiden hat.
(3) Erhält eine(r) der/die für die Funktion des/der
Bundesparteivorsitzenden oder eine(r), der/die für
die Funktion eines seiner (ihrer) StellvertreterIn Vor-
geschlagenen nicht die absolute Mehrheit, so tritt
der Bundesparteivorstand unverzüglich zusammen,
um einen neuen Wahlvorschlag zu erstellen. Ist es
ein(e) StellvertreterIn des/der Bundesparteivorsit-
zenden, der/die nicht die mehrheitliche Zustim-
mung des Bundesparteitages fand, so kann der Bun-
desparteivorstand auch entscheiden, keinen weite-
ren Vorschlag zu erstatten.

Aufgaben des Bundesparteivorstandes
§ 48 (1) Der Bundesparteivorstand entscheidet über
alle Fragen, die durch dieses Statut nicht ausdrück-
lich anderen Organen vorbehalten sind.

(2) Dem Bundesparteivorstand obliegt die Führung
der Partei, und die Verwaltung des Parteivermögens;
die Bestellung des/der Bundesgeschäftsführer(s/in/
innen) und der leitenden SekretärInnen. Der/die
BundesgeschäftsführerIn haben im Bundespartei-
vorstand Sitz und Stimme, auch wenn sie ihm nicht
durch Wahl angehören.
(3) Der Bundesparteivorstand wählt weiters aus sei-
ner Mitte eine(n) KassierIn und eine(n) Schriftfüh-
rerIn sowie für diese je eine(n) StellvertreterIn.
(4) Der Bundesparteivorstand bestellt den/die Lei-
terIn des „Pressedienstes der SPÖ (SK)“.
(5) Der Bundesparteivorstand bestellt selbst oder
durch seine Organe seine Angestellten und die An-
gestellten der ihm unterstehenden Unternehmun-
gen, bestimmt ihre Bezüge und sonstigen Rechts-
verhältnisse und kontrolliert ihre Tätigkeit.
(6) An den Sitzungen des Bundesparteivorstandes
nehmen mit beratender Stimme teil: der/die Vorsit-
zende der Kontrollkommission und sein(e)/ihr(e)
StellvertreterIn, der/die Vorsitzende der Wahlkom-
mission und sein(e)/ihr(e) StellvertreterIn, die lei-
tenden SekretärInnen, der/die LeiterIn des „Presse-
dienstes der SPÖ (SK)“, der/die KlubdirektorIn der
sozialdemokratischen Parlamentsfraktion, der/die
LeiterIn des Dr.-Karl-Renner-Institutes.
(7) Der Bundesparteivorstand kann weitere Partei-
mitglieder, wenn es im Interesse der Parteiarbeit
notwendig ist, mit beratender Stimme  seinen Sit-
zungen zuziehen.
(8) Der Bundesparteivorstand und der Landespar-
teivorstand hat ihm zugeleitete Entschließungen
von willensbildenden Organen der Partei innerhalb
von acht Wochen zu behandeln und diese Organe
über die Art der Erledigung zu informieren. Ent-
schließungen, die an den Bundesparteivorstand
gerichtet werden, sind gleichzeitig der Bezirks- und
Landesorganisation mitzuteilen.
(9) Zu seiner Beratung in wichtigen politischen Be-
reichen kann der Bundesparteivorstand unter dem
Vorsitz eines seiner Mitglieder Kommissionen bil-
den. In diesem Fall beruft er die Mitglieder der Kom-
missionen ein oder räumt Gliederungen der SPÖ ein
Delegationsrecht ein.

Geschäftsführung
§ 49 (1) Der/Die Vorsitzende des Bundesparteivorstan-
des (Parteivorsitzende/r) beziehungsweise ein(e) von
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ihm/ihr betraute(r) StellvertreterIn vertritt die SPÖ
nach außen und leitet alle Geschäfte des Bundespar-
teivorstandes. Wichtige, insbesondere verbindliche
Schriftstücke sind von ihm/ihr und dem/der zustän-
digen BundesgeschäftsführerIn zu  unterfertigen.
(2) Die Leitung aller Sitzungen des Bundesparteivor-
standes obliegt dem/der Vorsitzenden beziehungs-
weise einem/einer seiner/ihrer StellvertreterInnen.
(3) Ist der/die Bundesparteivorsitzende dauernd
verhindert, hat der Bundesparteivorstand eine(n)
der stellvertretenden Parteivorsitzenden mit der
Geschäftsführung zu beauftragen. Das gleiche gilt,
wenn der/die Bundesparteivorsitzende im Fall einer
zeitweiligen Verhinderung keine(n) StellvertreterIn
mit der Geschäftsführung betraut hat.
(4) Sind der/die KassierIn oder der/die Schriftführer-
In dauernd oder zeitweilig verhindert, so überneh-
men die vom Bundesparteivorstand gewählten
StellvertreterInnen deren Aufgaben.
(5) Zur Erfüllung seiner Aufgaben steht dem Bun-
desparteivorstand die Bundesgeschäftsstelle zur
Verfügung. Für deren Tätigkeit ist /sind der/die Bun-
desgeschäftsführerInnen dem/der Parteivorsitzen-
den und dem Bundesparteivorstand verantwortlich.
(6) Sind mehrere BundesgeschäftsführerInnen be-
stellt, so hat der Bundesparteivorstand durch Be-
schluss festzulegen, für welche Arbeitsbereiche
jede(r) von ihnen verantwortlich ist.

Sitzungen des Bundesparteivorstandes
§ 50 (1) Sitzungen des Bundesparteivorstandes fin-
den in der Regel einmal im Monat statt.
(2) Eine Sitzung des Bundesparteivorstandes ist ein-
zuberufen, wenn mindestens vier Mitglieder oder
die Kontrollkommission es verlangen.
(3) Über Verlangen eines Mitgliedes sind Abstim-
mungen über Personen geheim durchzuführen.

Funktionsdauer
§ 51 Die Funktionsdauer des Bundesparteivorstan-
des und aller vom Bundesparteitag gewählten Funk-
tionäre endet nach erfolgter Konstituierung des
neugewählten Bundesparteivorstandes.

Präsidium
§ 52 (1) Der neugewählte Parteivorstand erstattet
aus dem Kreise seiner Mitglieder dem Parteitag ei-
nen Vorschlag für den/die Vorsitzende(n) und die

notwendige Anzahl von StellvertreterInnen, die zu-
sammen das Bundesparteipräsidium bilden. Die
Wahl erfolgt durch den Bundesparteitag in gehei-
mer Abstimmung durch Stimmzettel. Vom Partei-
tag gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen erhält.
Erhält der/die Vorsitzende oder einer seiner/ihrer
StellvertreterInnen nicht die absolute Mehrheit,
dann tritt der Bundesparteivorstand unverzüglich
zusammen, um einen neuen Wahlvorschlag zu er-
statten. Der Bundesparteivorstand kann aber gege-
benenfalls auch entscheiden, für eine(n) Stellvertre-
terIn keinen weiteren Vorschlag zu erstatten.
(2) Dem Bundesparteipräsidium gehört weiters, so-
fern er/sie nicht ohnedies in dieses gewählt ist,
ein(e) der SPÖ angehörende(r) BundeskanzlerIn und
die gewählte Bundesfrauenvorsitzende an. Für die
Landesparteipräsidien ist eine analoge Regelung
vorzusehen.
(3) Dem Präsidium obliegen:
a) Vorbereitung bzw. die Vollziehung von Beschlüs-
sen des Bundesparteivorstandes;
b) die laufende Verwaltung;
c) die Bewilligung der Ausgaben im Rahmen des
beschlossenen Budgets;
d) die Erstattung von Vorschlägen an den Bundes-
parteivorstand für die Bestellung des/der Bundes-
geschäftsführerInnen und der leitenden SekretärIn-
nen;
e) die Bestellung aller übrigen Angestellten des
Bundesparteivorstandes gemäß § 48 Abs. 5;
f) die unaufschiebbare Entsendung in Verhand-
lungskomitees, gegen nachträgliche Genehmigung
durch den Bundesparteivorstand.
(4) Sofern sie diesem nicht bereits durch Wahl an-
gehören, nehmen an den Sitzungen des Bundespar-
teipräsidiums mit beratender Stimme teil: der/die
BundesgeschäftsführerInnen, der/die Vorsitzende
der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion, der/
die BundesparteikassierIn und der/die Schriftfüh-
rer-In. Kooptierungen sind nicht zulässig.

Erweitertes Präsidium
§ 53 (1) Dem Erweiterten Bundesparteipräsidium ge-
hören neben den Mitgliedern des Parteipräsidiums
nach § 52 Abs. 1 und 2 die Landesparteivorsitzenden,
die nicht Mitglieder des Präsidiums sind, sowie zwei
VertreterInnen der Bundesfraktion sozialdemokrati-
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scher GewerkschafterInnen und zwei Vertreterinnen
des Bundesfrauenvorstandes an. Die Mitglieder des
erweiterten Präsidiums müssen gewählte Mitglieder
des Bundesparteivorstandes sein. Darüber hinaus ist
je ein(e) VertreterIn des Pensionistenverbandes Öster-
reichs und ein(e) gemeinsam von den sozialistischen
und sozialdemokratischen Jugendorganisationen
(AKS, FSG-Jugend, JG, SJ, VSStÖ) nominierte(r) Vertre-
terIn berechtigt, an den Sitzungen des Erweiterten
Bundesparteipräsidiums teilzunehmen. Die Mitglie-
der des erweiterten Präsidiums müssen gewählte
Mitglieder des Bundesparteivorstandes sein.
Bei dauernder oder voraussichtlich längerer Verhin-
derung eines/einer Landesparteivorsitzenden an
der Ausübung seiner/ihrer Funktion kann der Bun-
desparteivorstand über Vorschlag der Landesorga-
nisation eine(n) VertreterIn in das erweiterte Präsi-
dium wählen.
Die Vertretung gilt nur für die Dauer der Verhinde-
rung, maximal jedoch für die Dauer der Funktions-
periode des Bundesparteivorstandes.
Für die Dauer einer Sitzung kann sich in seiner Funk-
tion jedoch ein Mitglied des erweiterten Präsidiums
durch eine(n) von ihm/ihr namhaft gemachte(n)
StellvertreterIn mit beratender Stimme vertreten
lassen; dies ist vor Beginn der Sitzung dem/der Vor-
sitzenden bekanntzugeben.
(2) Die an den Sitzungen des Bundesparteiprä-
sidiums mit beratender Stimme teilnehmenden
FunktionärInnen nehmen mit beratender Stimme
auch an den Sitzungen des erweiterten Bundes-
parteipräsidiums teil.
(3) Dem erweiterten Präsidium obliegen:
a) die Vorbereitung von Anträgen an den Bundes-
parteivorstand;
b) die Fassung unaufschiebbarer Beschlüsse, die an
sich dem Bundesparteivorstand zustünden, gegen
nachträgliche Berichterstattung, wenn der Bundes-
parteivorstand aus technischen Gründen nicht oder
nicht rechtzeitig zusammentreten kann.
Solche Beschlüsse können nur gefasst werden,
wenn zwei Drittel der Anwesenden, mindestens je-
doch die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder
des erweiterten Präsidiums dafür stimmen.

Kontrollkommission
§ 54 (1) Die Kontrollkommission besteht aus zehn
Mitgliedern und neun Ersatzmitgliedern, die

nicht gewählte Mitglieder des Bundesparteivor-
standes und auch keine Angestellten der SPÖ
oder einer sozialdemokratischen Organisation
sein dürfen.
(2) Die Wahlkommission hat beim Wahlvorschlag
eine(n) Vorsitzende(n) und eine(n) StellvertreterIn
sowie acht weitere Mitglieder und neun Ersatzmit-
glieder vorzuschlagen.
Der/Die Vorsitzende der Kontrollkommission und
sein(e) StellvertreterIn haben das Recht, mit bera-
tender Stimme an den Sitzungen des Bundespar-
teivorstandes teilzunehmen.
(3) Die Kontrollkommission besorgt die Kontrolle der
gesamten Verwaltung, die dem Bundesparteivor-
stand obliegt; sie hat das Recht, jederzeit alle Bü-
cher und Schriftstücke zu prüfen. Sie ist berechtigt,
alle Parteiorganisationen und alle vom Bundespar-
teitag anerkannten Organisationen zu überprüfen.
Sie behandelt alle Beschwerden, die von Parteimit-
gliedern oder Organisationen gegen den Bundes-
parteivorstand erhoben werden. Sie überprüft die
Einhaltung der Quote gemäß § 16 und erstattet dazu
den Bericht in den jeweiligen Gremien.
(4) Der Bundesparteivorstand kann die Kontroll-
kommission mit Sonderprüfungen im Rahmen ih-
res Wirkungsbereiches beauftragen. Darüber ist
dem Bundesparteivorstand Bericht zu erstatten.
(5) Die Kontrolle über die Gebarung der Bundesge-
schäftsstelle muss aus Gründen der Effizienz und
der Praktikabilität mindestens halbjährlich sektoral
stattfinden. Jede andere zu prüfende Stelle ist min-
destens alle drei Jahre zu prüfen.
Zum Zeitpunkt des ordentlichen Bundesparteitages
muss von jeder zu prüfenden Stelle ein Prüfbericht
vorliegen, der so zeitnah wie möglich erstellt sein
soll. Der/Die Vorsitzende der Kontrollkommission
kann nur im Einvernehmen mit dem/der Parteivor-
sitzenden Buchprüfer und Sachverständige zur Mit-
arbeit heranziehen; Ausnahmen sind nur bei Gefahr
im Verzug möglich, sie bedürfen der nachträglichen
Genehmigung.
(6) Die Kontrollkommission gibt sich ein Regulativ,
das dem Bundesparteivorstand zur Kenntnis zu
bringen ist.
Der/Die Vorsitzende der Kontrollkommission muss
dem Bundesparteivorstand bzw. an die/den von die-
sem beauftragte(n) GenossIn halbjährlich über die
Tätigkeit der Kommission berichten.
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Veröffentlichung
§ 55 Die Namen der auf dem Bundesparteitag ge-
wählten Mitglieder des Bundesparteivorstandes
und die vorgenommene Funktionsverteilung wer-
den in geeigneter Weise veröffentlicht, ebenso der
Name und die Adresse des/der Vorsitzenden der
Kontrollkommission.

Bundesparteirat
§ 56 (1) Der Bundesparteivorstand hat das Recht, in
dringenden Fällen den Bundesparteirat einzuberufen.
(2) Zur Teilnahme an den Tagungen des Bundespar-
teirates sind berechtigt:
a) die gewählten Mitglieder des Bundesparteivorstan-
des, die Mitglieder der Kontrollkommission, die vom letz-
ten Bundesparteitag gewählten Mitglieder der Wahl-
kommission, der/die BundesgeschäftsführerInnen und
die in § 48 Abs. 6 angeführten Personen, soweit sie nicht
schon vorstehend benannt wurden;
b) die gewählten Mitglieder des Bundesfrauenvor-
standes, soweit sie nicht schon gemäß lit. a)  zur
Teilnahme berechtigt sind;
c) die Delegierten der Landesorganisationen. Ihre
Wahl erfolgt im Landesparteivorstand. Jede Landes-
organisation entsendet für bis zu 8000 zahlende
Mitglieder vier Delegierte und für je weitere 7000
zahlende Mitglieder eine(n) Delegierte(n). Bruchtei-
le von mehr als 3500 werden voll gerechnet;
d) die zum Bundesparteitag delegierungsberechtig-
ten sozialdemokratischen Organisationen.
Diese entsenden:
Je eine(n) Delegierte(n): SPÖ-Bauern, Sozialdemo-
kratischer Lehrerverein Österreichs, Verband Sozia-
listischer StudentInnen Österreichs,  Aktion Kriti-
scher Schülerinnen und Schüler, Bund Sozialdemo-
kratischer Freiheitskämpfer, Opfer des Faschismus

und aktiver Antifaschisten, Kommunalpolitischer
Ausschuss, die Mietervereinigung Österreichs, der
Verband der österreichischen Arbeiter-Fischer-
vereine,  österreichischer Arbeiter-Sängerbund, jede
vom Bundesparteivorstand anerkannte Initiativ-
oder Projektgruppe und die sozialdemokratische Or-
ganisation der AuslandsösterreicherInnen.
Je zwei Delegierte: Wirtschaftsverband Österreich,
Sozialistische Jugend Österreichs, Österreichische
Kinderfreunde, Bund Sozialdemokratischer Akade-
mikerinnen und Akademiker, Intellektueller, Künst-
lerinnen und Künstler, sozialdemokratische Parla-
mentsfraktion, Bundesbildungsausschuss, Bundes-
arbeitsgemeinschaft „Junge Generation“, Natur-
freunde Österreichs, Arbeitsgemeinschaft Sozialis-
mus & Homosexualität (SoHo).
Vier Delegierte: der Pensionistenverband Öster-
reichs, ferner die Arbeitsgemeinschaft für Sport und
Körperkultur (ASKÖ), wobei die Vorschläge der zen-
tralen Verbände zu berücksichtigen sind.
Neunzehn Delegierte der Fraktion Sozialdemokra-
tischer GewerkschafterInnen im Österreichischen
Gewerkschaftsbund.
(3) Die Art der Einberufung bestimmt der Bundes-
parteivorstand, ebenso die provisorische Tagesord-
nung, die am Beginn der Tagung des Bundespartei-
rates von diesem zu beschließen ist. Für die Ver-
handlung des Bundesparteirates gilt die Geschäfts-
ordnung des vorangegangenen Bundesparteitages.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der
Anwesenden gefasst.
(4) Der Bundesparteirat ist nicht befugt, das Orga-
nisationsstatut zu ändern, Beschlüsse über den Mit-
glieds- und Wahlfondsbeitrag zu fassen oder eine
der in § 34 Abs. 2 bis 5 angeführten Aufgaben des
Bundesparteitages zu übernehmen.

§ 57 (1) Zur Erfüllung bestimmter politischer Aufga-
ben, zur Vertretung der Interessen bestimmter Be-
völkerungsgruppen oder zur Beschäftigung mit be-
stimmten politischen Themen finden sich Mitglie-

der der SPÖ in Referaten, sozialdemokratischen Or-
ganisationen und Fraktionen zusammen.
(2) Referate bestehen innerhalb der Organisation
der SPÖ und umfassen - entsprechend den Bestim-

V. Sozialdemokratische
Referate und Organisationen
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mungen dieses Statuts - bestimmte Gruppen von
SPÖ-Mitgliedern oder SPÖ-FunktionärInnen. Sie
werden durch Beschluss des Bundesparteitages
geschaffen und wirken auf der Grundlage des Par-
teistatuts und von Regulativen, die der Bundespar-
teivorstand beschließt. Ihre FunktionärInnen sollen,
ihre maßgeblichen FunktionärInnen müssen der
SPÖ angehören.
(3) Sozialdemokratische Organisationen sind solche,
die zum Bundesparteitag delegationsberechtigt
sind oder zum Bundesparteitag nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen anerkannt wurden:
Sie haben sich in ihren Statuten zu den Grundsät-
zen der SPÖ zu bekennen und sicherzustellen, dass
ihre maßgeblichen FunktionärInnen Mitglieder der
SPÖ sind.
(4) Dauernd im Ausland lebende Mitglieder der SPÖ
können sich zur Ausübung ihrer Mitgliedschafts-
rechte zu Organisationseinheiten unter dem Titel
”SPÖ-International” zusammenschließen.
Eine solche Organisation folgt in ihrem inneren
Aufbau den Grundsätzen dieses Organisationssta-
tutes, wobei beim Zusammenschluss von Parteimit-
gliedern zu SPÖ-International auch das Territorium
zu definieren ist, auf das sich dieser Zusammen-
schluss bezieht.
SPÖ-International ist - in ihrer Gesamtheit hinsicht-
lich Delegierungsrechte zum Bundesparteitag - wie
eine Bezirksorganisation zu behandeln.
Der Bundesparteivorstand beschließt über Antrag
der Konferenz von SPÖ-International ein Regulativ
für deren Tätigkeit.
(5) Sozialdemokratische Fraktionen wirken in nicht
parteigebundenen Organisationen und verfolgen in
ihnen die Ziele der SPÖ. Ihre Anerkennung erfolgt
durch den Bundesparteitag.
(6) Die Mitgliedschaft und Mitarbeit in allen diesen
Organisationen,  Referaten und Fraktionen, stehen
Personen, die der SPÖ nicht angehören, sich aber zu
ihren Grundsätzen bekennen, offen. Sie können im
Rahmen der Bestimmungen des § 57 Abs. 2-5 des
Organisationsstatuts sowie der für die jeweilige
Organisation gültigen statutarischen Bestimmun-
gen bzw. Regulativen auch zu FunktionärInnen ge-
wählt werden. Personen, die von Fraktionen, sozial-
demokratischen Organisationen und Referaten in
Organe der SPÖ delegiert werden, haben jedoch der
SPÖ anzugehören.

Referate:
Bildungsarbeit
§ 58 (1) Die Parteiorganisationen sind verpflich-
tet, für eine systematische, sozialdemokratische
Bildungsarbeit zu sorgen. In die Bereiche dieser
Tätigkeit fällt die politische Schulung der Mit-
glieder und Vertrauenspersonen der SPÖ und der
anerkannten sozialdemokratischen Organisatio-
nen und Referate sowie die Koordinierung der
sozialdemokratischen Kulturarbeit.
(2) Die Ortsorganisationen (Sektionen) wählen
eine(n) BildungsreferentIn, beziehungsweise, wo
dies möglich ist, einen Bildungsausschuss. In den
Landes- und Bezirksorganisationen ist für ihren
Organisationsbereich ein Bildungsausschuss zu
wählen. Die näheren Bestimmungen treffen die Lan-
desparteistatuten.
(3) Die Bildungskonferenz wählt einen Bundesbil-
dungsausschuss, der der Kenntnisnahme durch den
Bundesparteitag bedarf.
(4) Der Bildungsausschuss erfüllt seine Aufgaben
gemeinsam mit dem Dr.-Karl-Renner-Institut und
der Bundesgeschäftsstelle der SPÖ.
(5) Die Bildungsarbeit wird aufgrund eines Regula-
tivs durchgeführt, das vom Bundesparteivorstand
beschlossen wird.

Frauenarbeit
§ 59 (1) Für die besondere Arbeit unter den Frauen
werden ein Bundesfrauenvorstand, Landesfrauen-
vorstände, Bezirksfrauenvorstände und Ortsfrauen-
vorstände (Sektionsfrauenvorstände) gewählt, die
im Einvernehmen mit den zuständigen Parteiorga-
nisationen zu wirken haben.
(2) Vor dem ordentlichen Bundesparteitag findet die
Bundesfrauenkonferenz statt. Die Bundesfrauen-
konferenz wählt den Bundesfrauenvorstand und
berät die Richtlinien für die besondere Arbeit unter
den Frauen. Diese Richtlinien sind dem Bundespar-
teitag zur Beschlussfassung vorzulegen.
Zur Teilnahme sind berechtigt:
a) 300 Delegierte der Bezirksorganisationen aus
dem Kreis der weiblichen Parteimitglieder sowie der
Landesfrauenvorstände. Jede Bezirksorganisation
mit weniger als 1.000 weiblichen Mitgliedern hat
das Recht auf eine, Bezirksorganisationen mit mehr
als 1.000 weiblichen Parteimitgliedern haben das
Recht auf zwei Delegierte. Solche mit mehr als



23Das Statut

2.000 weiblichen Mitgliedern können für je weite-
re 1.500 Mitglieder eine Delegierte entsenden.
Bruchteile von mehr als 750 werden als voll gerech-
net. Die übrigen Delegierten werden nach dem
d’Hondtschen System auf die Landesfrauenvorstän-
de je nach Mitgliederstärke der weiblichen Partei-
mitglieder vergeben.
b) Je drei weitere Delegierte jedes Landesfrauenvor-
standes.
c) Die Mitglieder des Bundesfrauenvorstandes und
deren Sekretärin.
d) Zwei weibliche Delegierte der sozialdemokrati-
schen Parlamentsfraktion.
e) 25 Delegierte als Vertreterinnen der Fraktion So-
zialdemokratischer Gewerkschafterinnen im ÖGB.
f) Eine gemeinsam von den sozialistischen und so-
zialdemokratischen Jugendorganisationen (AKS, SJ,
JG, VSStÖ, FSG-Jugend) nominierte Delegierte.
g) Als Gastdelegierte mit beratender Stimme, die
Landesfrauensekretärinnen, sofern sie nicht ordent-
lich Delegierte sind.

(3) Der von der Bundesfrauenkonferenz gewählte
Bundesfrauenvorstand besteht aus höchstens 31
Mitgliedern. Im Bundesfrauenvorstand müssen alle
Landesorganisationen vertreten sein, wobei auf die
Mitgliedszahl (Abs. 2 lit. a) Bedacht zu nehmen ist.
Dem Bundesfrauenvorstand hat jedenfalls durch
Wahl eine gemeinsam von den sozialistischen und
sozialdemokratischen Jugendorganisationen (AKS,
SJ, JG, VSStÖ, FSG-Jugend) nominierte Vertreterin
anzugehören.
(4) Die Wahl ist gemäß der Bestimmung des § 46
vorzunehmen und dem Bundesparteitag zur Kennt-
nis vorzulegen. Der Bundesfrauenvorstand hat in
stetem Einvernehmen mit dem Bundesparteivor-
stand zu wirken. Das Sekretariat des Bundesfrau-
envorstandes ist der Bundesgeschäftsstelle ange-
gliedert.
(5) Für die Frauenarbeit finden die Ausführungen zu
Initiativ- und Projektgruppen des § 28 sinngemäß
Anwendung.

Junge Generation
§ 60 (1) Die „Junge Generation“ (JG) ist eine Arbeits-
gemeinschaft, in der junge Menschen nach sozial-
demokratischen Grundsätzen und in Zusammenar-
beit mit den zuständigen Parteiorganisationen tä-
tig werden.

(2) Die MitarbeiterInnen der Arbeitsgemeinschaft
JG haben vor allem folgende Aufgaben:
a) Junge MitbürgerInnen mit sozialdemokratischem
Gedankengut vertraut zu machen.
b) Die Auseinandersetzung mit dem sozialdemokra-
tischen Gedankengut anzuregen und politische Bil-
dungs- und Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung
zu leisten.
c) Junge MitarbeiterInnen, Mitglieder und/oder
WählerInnen zu gewinnen.
d) Die Interessen junger Menschen in der Öffent-
lichkeit und der Partei zu vertreten.
e) Neue Formen der politischen Bildung und Betäti-
gung zu entwickeln.
f) Foren zu bilden, in denen junge Menschen tätig
werden können.
(3) Die Arbeitsgemeinschaft „Junge Generation“,
nimmt im Rahmen der Bestimmungen dieses Statuts
und des Regulativs (Abs. 6) für die Arbeit der „Jun-
gen Generation“ an der Willensbildung der SPÖ teil.
(4) MitarbeiterInnen der Arbeitsgemeinschaft „Jun-
ge Generation“ können alle jungen Menschen wer-
den, die ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Sinne
sozialdemokratischer Grundsätze durch eine
schriftliche Erklärung bekunden.
(5) Die gewählten FunktionärInnen der Arbeitsge-
meinschaft „Junge  Generation“ bedürfen der
Kenntnisnahme durch das entsprechende Gremium
der SPÖ. Das ist für den Bundesvorstand der „Jun-
gen Generation“ der Bundesparteitag, für den Lan-
desvorstand der Landesparteitag usw.
(6) Die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft und der
Wahlvorgang für ihre FunktionärInnen sowie ihre
Vertretung in den Organen der Partei werden durch
das JG-Regulativ geregelt, das der Kenntnisnahme
durch den Bundesparteivorstand bedarf. Die Lan-
desarbeitsgemeinschaften können für ihren Bereich
Landesregulative beschließen, die den Bestimmun-
gen des Bundesregulativs entsprechen müssen.
Ebenso ist für die Berücksichtigung der JG in den
Landesparteistatuten durch die jeweiligen Landes-
organisationen Sorge zu tragen.

Betriebsarbeit
§ 61 (1) Für die Parteitätigkeit im Rahmen der Ge-
werkschaftsarbeit sorgt die Fraktion Sozialdemo-
kratischer GewerkschafterInnen im Österreichi-
schen Gewerkschaftsbund (kurz FSG)
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(2) Die FSG setzt sich im Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, in den Belegschaftsvertretungen, in den
Arbeiterkammern und den selbstverwalteten Einrich-
tungen der Sozialpolitik sowie in der Öffentlichkeit
auf der Grundlage des Programms der Sozialdemo-
kratischen Partei Österreichs (SPÖ) für die Anliegen
und Interessen der unselbständig beschäftigten Men-
schen und diesen nahestehender Gruppen (insbeson-
dere Menschen in Ausbildung, Arbeitslose, Pensioni-
sten und arbeitnehmerähnliche  Personen) ein.
Die FSG trägt die Verantwortung für politische Ak-
tionen, die Vorbereitung und Durchführung von
Wahlen, die allgemeine Werbe-, und Öffentlichkeits-
arbeit sowie die Schulungstätigkeit in den Betrie-
ben, Orten, Bezirken, Ländern und im Bund entspre-
chend dem Programm der Sozialdemokratischen
Partei Österreichs (SPÖ) und den Beschlüssen der
zuständigen Organisationen.
(3) Der FSG kann jedes Mitglied im Österreichischen
Gewerkschaftsbund angehören, sofern es gleichzei-
tig Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Öster-
reichs (SPÖ) ist.
Darüber hinaus steht die Mitgliedschaft und Mit-
arbeit in der FSG gemäß § 57 Abs. 6 des Organisati-
onsstatutes der Sozialdemokratischen Partei Öster-
reichs (SPÖ) Personen offen, die der SPÖ nicht an-
gehören, sich aber zu ihren Grundsätzen bekennen.
(4) Die Organe der FSG bestehen aus FunktionärIn-
nen des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, die
der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ)
angehören.
(5) Die örtlichen und fachlichen Gliederungen der
FSG werden durch die Statuten der FSG und ihrer
Gliederungen festgelegt.
(6) Die Zusammenarbeit zwischen Partei und FSG
auf Bundes-, Landes-, Bezirks- und Ortsebene erfolgt
entsprechend der Statuten der FSG und den Ge-
schäftsordnungen der Landesorganisationen, insbe-
sondere durchgegenseitige Delegierung.
(7) Die FSG und ihre Gliederungen haben Rechtsper-
sönlichkeit.

Gemeindearbeit
§ 62 (1) Die sozialdemokratischen Gemeindevertre-
terInnen jeder Landesorganisation bilden einen Ver-
band zur Beratung und Beschlussfassung in allen
Angelegenheiten, die sich aus der Gemeindearbeit
ergeben.

(2) In den Landesparteistatuten sind die dafür er-
forderlichen Bestimmungen aufzunehmen.
(3) Eine Bundeskonferenz der SPÖ-Kommunalpoli-
tikerInnen wählt einen Kommunalpolitischen Aus-
schuss, welcher der Kenntnisnahme durch den Bun-
desparteitag bedarf. Die näheren Bestimmungen
regelt ein Regulativ, das vom Bundesparteivorstand
beschlossen wird.
(4) Der Kommunalpolitische Ausschuss erfüllt sei-
ne Aufgaben im Einvernehmen mit dem Bundespar-
teivorstand und bedient sich dabei des Kommunal-
politischen Referats in der Bundesgeschäftsstelle
der SPÖ.

Jugendarbeit
§ 63 Die Parteiorganisationen haben die Tätigkeit
der mit der Erziehungsarbeit der Kinder und Jugend
betrauten Organisationen zusammenzufassen und
mit allen Kräften zu unterstützen.

§ 64 (1) Die Österreichischen Kinderfreunde sind
eine Familienorganisation und erfüllen ihre Aufga-
ben aufgrund ihrer Statuten im engsten Einverneh-
men mit den Parteiorganisationen.
(2) Die Orts-, Bezirks- und Landesausschüsse sowie
die Bundesstelle der Kinderfreunde arbeiten im
engsten Einvernehmen mit den zuständigen Partei-
organisationen.
(3) Die Beschlüsse der Bundeshauptversammlung
und des Bundesvorstandes sind dem Bundespartei-
vorstand zur Kenntnis zu bringen. Die Grundsätze
für die Arbeit der Kinderfreunde sind dem Bundes-
parteitag zur Bestätigung vorzulegen. Ihre Statuten
bedürfen der Zustimmung des Bundesparteivor-
standes.
(4) In jeder Organisation ist ein(e) KinderreferentIn
zu wählen. Er/Sie ist Mitglied des Ortsausschusses
und erfüllt seine/ihre Aufgaben im Einvernehmen
mit der zuständigen Organisation der Kinderfreun-
de.
(5) Das Bundessekretariat der Kinderfreunde ist der
Bundesgeschäftsstelle der SPÖ angegliedert.

§ 65 (1) Die Parteitätigkeit unter den Jugendli-
chen wird von der „Sozialistischen Jugend“ (SJ)
ausgeübt.
(2) Die Parteitätigkeit für SchülerInnen leistet die
„Aktion Kritischer Schülerinnen und Schüler“ (AKS),
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wobei diese Arbeit in Koordination mit der „Sozia-
listischen Jugend“ erfolgt.
(3) Die Parteitätigkeit für die studierende Jugend
wird vom Verband  „Sozialistischer StudentInnen“
(VSStÖ) ausgeübt.
(4) Mindestens alle zwei Jahre finden die Verbands-
tage statt. Sie beraten und beschließen die Grund-

sätze ihrer Arbeit, welche dem Bundesparteitag zur
Bestätigung vorzulegen sind.
(5) Die Statuten der genannten Organisatio-
nen bedürfen der Zustimmung des Bundespar-
teivorstandes, ihre Verbandssekretariate sind
der Bundesgeschäftsstelle der SPÖ angeglie-
dert.

VI. Rechtsverhältnisse der SPÖ
§ 66 (1) Die Sozialdemokratische Partei Österreichs
(SPÖ) besitzt als   juristische Person Rechtspersön-
lichkeit. Dieses Statut bestimmt, welche Personen
als Organe der SPÖ tätig werden und inwieweit
Gliederungen und Referate Rechtspersönlichkeit
besitzen.
(2) Die Bundesorganisation sowie die Landes- und
Bezirksorganisationen haben Rechtspersönlichkeit.
(3) Der/Die Bundesparteivorsitzende, der/die Lan-
desparteivorsitzende, der/die Bezirksvorsitzende
oder eine(r) seiner/ihrer StellvertreterInnen, der/die
von   ihm/ihr betraut wird, vertreten ihre Organisa-
tion nach außen. Wichtige, insbesondere rechtsver-
bindliche Schriftstücke sind von ihnen und dem/der
SekretärIn bzw. dem/der GeschäftsführerIn, oder an
dessen Stelle von einer vom Vorstand dazu beauf-
tragten Vertrauensperson gemeinsam zu unter-
zeichnen.

§ 67 (1) Bezirks- und Ortsorganisationen, letztere nur
im Namen und im Auftrag ihrer Bezirksorganisati-
on, dürfen wirtschaftliche Unternehmungen wel-
cher Art immer, insbesondere auch Arbeiterheime,
Parteikinos usw., nur mit Zustimmung des Landes-
parteivorstandes errichten und sich nur mit Zustim-
mung des Landesparteivorstandes an der Errich-
tung und an dem Betrieb solcher Unternehmungen
beteiligen. Landesorganisationen dürfen wirt-
schaftliche Unternehmungen welcher Art immer,
insbesondere auch Parteiblätter, Druckereien, Buch-
handlungen, genossenschaftliche Warenhäuser
usw., nur mit Zustimmung des Bundesparteivor-
standes errichten und sich an der Errichtung und an
dem Betrieb solcher Unternehmungen beteiligen.
(2) Lotterien, Bausteinsammlungen und dergleichen

sind, sofern der Absatz innerhalb eines Landes über
die Grenzen der zuständigen Bezirksorganisationen
hinaus erfolgen soll, nur mit Zustimmung des zu-
ständigen Landesparteivorstandes, sofern er über
das ganze Bundesgebiet erfolgen soll, nur mit Zu-
stimmung des Bundesparteivorstandes zulässig.
(3) Die einer Parteiorganisation gehörenden oder
unterstehenden    Unternehmungen sind verpflich-
tet, mindestens einmal im Jahr dem Bundespartei-
vorstand einen Geschäftsbericht vorzulegen, alle
von ihm gewünschten Auskünfte zu erteilen und
den vom Bundesparteivorstand bestellten Organen
jederzeit die Überprüfung ihrer Gebarung zu er-
möglichen.
(4) Die Bestimmungen von Abs. 1 bis 3 gelten auch
für alle zum Bundesparteitag delegierungsberech-
tigten Organisationen.

§ 68 Das Verwaltungsjahr beginnt für alle Organi-
sationen am 1. Jänner und endet mit 31. Dezember.

§ 69 (1) Die Bezirksorganisationen sind verpflichtet,
jährlich, bis spätestens 15. März, an den Bundespar-
teivorstand mit einem von diesem herausgegebe-
nen Fragebogen über ihre Tätigkeit Bericht zu er-
statten. Bezüglich ihrer Gebarung haben sie zum
selben Datum einen Rechnungsbericht vorzulegen.
(2) Ebenso haben jährlich bis spätestens 20. März
die Landesparteivorstände und alle zum Bundespar-
teitag delegierungsberechtigten Organisationen an
den Bundesparteivorstand zu berichten und bezüg-
lich ihrer Gebarung einen Rechnungsbericht vorzu-
legen.
(3) Die sozialdemokratische Parlamentsfraktion hat
regelmäßig dem Bundesparteivorstand zu berichten.
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VII. Schiedsordnung
rere rechtskundige Mitglieder anzugehören.
Die in diese Kommission gewählten Personen bil-
den gemeinsam mit den gewählten Mitgliedern des
Vorstandes (bzw. Ausschusses) eine Schiedsrichter-
Innen-Liste der betreffenden Organisationsebene.
(2) Jenes Organ, das die Einsetzung eines Schieds-
gerichtes beschließt, hat den/die - nach Möglichkeit
- rechtskundige(n) Vorsitzende(n) des Schiedsge-
richtes zu bestellen und legt aus der Schiedsrichter-
Innen-Liste die Zahl der erforderlichen BeisitzerIn-
nen fest.
(3) Jeder der beiden Streitteile hat hierauf aus der
SchiedsrichterInnen-Liste die Hälfte der BeisitzerIn-
nen auszuwählen. Unterlässt er dies, so erfolgt die
Nominierung dieser Mitglieder des Schiedsgerich-
tes durch jenes Organ, das das Schiedsgericht ein-
gesetzt hat.
(4) Die Ablehnung von SchiedsrichterInnen wegen
des Verdachtes der Befangenheit ist möglich. Dar-
über entscheidet jenes Organ, welches das Schieds-
gericht eingesetzt hat, in seiner jeweiligen Zusam-
mensetzung endgültig. Näheres regelt das Schieds-
gerichtsregulativ.

Befugnisse
§ 73 (1) Schiedsgerichte können folgende Entschei-
dungen aussprechen:
a) Erteilung einer Verwarnung;
b) Erteilung einer Rüge;
c) Aberkennung des Rechts, bestimmte Parteifunk-
tionen für einen festzulegenden Zeitraum auszu-
üben. Während der Dauer des Funktionsverbotes
darf dieses Mitglied auch auf keinem Wahlvorschlag
der SPÖ für ein öffentliches Mandat aufgenommen
werden oder sich selbst darum bewerben.
d) Ausschluss aus der SPÖ;
e) Wiederholung von Wahlen und Abstimmungen.
(2) Die Entscheidung auf Ausschluss aus der SPÖ
kann nur durch ein Landes- oder Bundes-Schieds-
gericht getroffen werden.
(3) Kommt ein Bezirks-Schiedsgericht während ei-
nes Verfahrens zur Überzeugung, dass wegen der
Schwere der Pflichtverletzung ein Ausschluss aus
der SPÖ auszusprechen wäre, so hat es das Verfah-
ren zu unterbrechen und dem zuständigen Landes-

§ 70 (1) Streitigkeiten zwischen Parteimitgliedern,
zwischen Parteiorganisationen oder zwischen Par-
teimitgliedern und Parteiorganisationen können in
Angelegenheiten, die die politische Arbeit in der SPÖ
betreffen, durch Schiedsgerichte entschieden wer-
den.
(2) Schiedsgerichte sind weiters zuständig für die
Entscheidung über Verletzungen dieses Statutes,
insbesondere für die Überprüfung des statutenge-
mäßen Zustandekommens und der Zusammenset-
zung von Konferenzen, Gremien und KandidatIn-
nen-Listen.
(3) Ehrenrührige Vorwürfe gegen Mitglieder oder
FunktionärInnen der SPÖ werden durch Ehrenge-
richte entschieden.
(4) Für die Durchführung von Verfahren vor Schieds-
und Ehrengerichten der SPÖ sind die Bestimmun-
gen dieses Statuts sowie das vom Bundesparteivor-
stand beschlossene Schiedsgerichtsregulativ maß-
geblich.

§ 71 (1) Schiedsgerichte können auf Antrag eines
Mitgliedes einer Organisation oder eines Organs
durch den Bundesparteivorstand, einen Landespar-
teivorstand oder einen Bezirksvorstand eingesetzt
werden.
(2) Zuständig ist grundsätzlich das Schiedsgericht
jener Ebene, der die beiden Streitteile angehören.
Landesparteivorständen und dem Bundesparteivor-
stand steht jedoch das Recht zu, wegen der beson-
deren Bedeutung oder Lage eines Falles das Schieds-
gerichtsverfahren der niedrigeren Ebene an sich zu
ziehen und es auf der Ebene der Landespartei bzw.
der Bundesorganisation zu führen.
(3) Für Streitigkeiten zwischen einem oder mehre-
ren Mitglied(ern) einer Organisation mit einer an-
deren Organisation ist jeweils ein Schiedsgericht
der nächsthöheren Ebene zuständig.

Zusammensetzung
§ 72 (1) Der Bundesparteitag, die Landesparteitage
und die Bezirkskonferenzen haben jeweils eine aus
zumindest zehn Personen bestehende Schiedskom-
mission zu wählen.
Dieser Kommission haben nach Möglichkeit meh-
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parteivorstand einen entsprechenden Antrag vor-
zulegen. Lehnt dieser jedoch die Einsetzung eines
Landes-Schiedsgerichtes ab, so hat das Bezirks-
Schiedsgericht das Verfahren wieder aufzunehmen
und eine andere der in Abs. 1 angeführten Sanktio-
nen zu verhängen.
(4) Das Schiedsgericht hat seine Entscheidung auf
Grund eigenständiger Ermittlungen zu treffen. Die
bloß formelle Bestätigung eines nach  § 12 Abs. 2
gefassten Beschlusses ist unzulässig.
(5) Ist ein Mitglied rechtskräftig aus der SPÖ ausge-
schlossen, so sind hievon alle sozialdemokratischen
Organisationen und Fraktionen zu verständigen.

Berufung gegen Schiedssprüche
§ 74 (1) Gegen die Entscheidung von Schiedsgerich-
ten ist grundsätzlich eine Berufung an eine zweite
Instanz möglich.
(2) Berufungen gegen eine Entscheidung eines Be-
zirks-Schiedsgerichtes sind durch ein Landes-
Schiedsgericht zu behandeln. Berufungen gegen
Entscheidungen von Landes-Schiedsgerichten sind
vom Bundesparteivorstand zu entscheiden. Beru-
fungen gegen Entscheidungen eines Bundes-
Schiedsgerichtes sind an den Bundesparteitag zu
richten, wobei dessen Entscheidungen endgültig
sind.
(3) Hat jedoch der Bundesparteivorstand als zweite
Instanz einen Ausschluss aus der SPÖ bestätigt, so
ist eine weitere Berufung an den Bundesparteitag
möglich.
(4) Berufungen haben grundsätzlich aufschieben-
de Wirkung. Während einer Berufung gegen ein Par-
teifunktionsverbot ruht das Recht zur Ausübung
von Funktionen. Während einer Berufung gegen ei-
nen Ausschluss aus der SPÖ ruht die Mitgliedschaft
einschließlich aller damit verbundenen Rechte.
(5) Die Wiederaufnahme eines Schiedsgerichts-Ver-
fahrens ist möglich. Darüber hat jenes Organ der
SPÖ, welches das letztbefasste Schiedsgericht ein-
gesetzt oder das als letztes die Entscheidung getrof-
fen hat, aus eigenem Antrieb oder auf Antrag der
involvierten Partei zu entscheiden.

Verhalten gegenüber Gerichten
§ 75 (1) Wer bei Gericht oder bei einer Behörde eine
Sache anhängig macht, die eigentlich gem. § 71 des
Organisationsstatuts vor einem Parteischiedsge-

richt zu behandeln wäre, macht sich eines Versto-
ßes gegen die Interessen der SPÖ schuldig.
(2) Dies kann zur Einleitung eines Schiedsgerichtes
nach § 71 führen.
(3) Für zivilrechtliche Streitigkeiten sind Partei-
schiedsgerichte nicht zuständig, es sei denn, es han-
delt sich um Streitigkeiten von Parteiorganisatio-
nen.

Ehrengerichte
§ 76 (1) Zur Entscheidung über ehrenrührige Vorwür-
fe gegen ein Parteimitglied oder eine Partei sind -
sofern nicht ein Schiedsgericht zuständig ist - Ehren-
gerichte berufen.
(2) Der Antrag auf Einsetzung eines Ehrengerichtes
ist grundsätzlich bei der zuständigen Bezirksorga-
nisation zu stellen. In Fällen besonderer Bedeutung
können solche Anträge auch beim zuständigen Lan-
desparteivorstand oder beim Bundesparteivorstand
eingebracht werden.
(3) Der Bundesparteivorstand und die Landespartei-
vorstände können bei ihnen anhängig gemachte
Ehrengerichts-Verfahren an die zuständige Bezirks-
organisation zur Durchführung übertragen, wie
auch bei Bezirksorganisationen anhängig gemach-
te Verfahren an sich ziehen.
(4) Dem Antrag auf Einsetzung eines Ehrengerich-
tes ist jedenfalls Rechnung zu tragen, falls das an-
gerufene Gremium nicht eine Ehrenerklärung oder
eine Erklärung über die sachliche Irrelevanz der be-
haupteten Vorwürfe abgibt, oder wegen dieser Vor-
würfe ein Schiedsgericht einsetzt.
(5) Für Ehrengerichtsverfahren gelten die für
Schiedsgerichtsverfahren maßgeblichen Bestim-
mungen, wobei jenes Organ, das das Ehrengericht
eingesetzt hat, neben dem/der Vorsitzenden auch
die Hälfte der Ehrengerichts-BeisitzerInnen nam-
haft zu machen hat.
(6) Das Ehrengericht hat lediglich zu entscheiden,
ob die behaupteten ehrenrührigen Vorwürfe sach-
lich relevant sind und, falls es dies bejaht, ob sie
berechtigt sind oder nicht. Entscheidet das Ehren-
gericht, dass die Vorwürfe berechtigt sind, so kann
auf Antrag einer involvierten Partei oder auf Emp-
fehlung des Ehrengerichtes ein Schiedsgerichts-Ver-
fahren angeschlossen werden. In einem solchen
Schiedsgerichts-Verfahren dürfen die Mitglieder
des Ehrengerichtes nicht mehr tätig werden.
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VIII. Schlussbestimmungen
§ 77 (1) Änderungen des Organisationsstatuts sind
ausschließlich dem Bundesparteitag vorbehalten.
(2) Für die Abänderung des Statuts ist die Anwesen-
heit der Hälfte der stimmberechtigten Delegierten
und die Mehrheit von zwei Drittel der abgegebe-
nen Stimmen des Bundesparteitages erforderlich.
(3) Dieses Statut tritt mit 1. Mai 2000 in Kraft.
(4) Die Landesparteistatuten sind mit den Bestim-
mungen dieses Statuts beim nächsten Landespar-

teitag, spätestens aber innerhalb von zwei Jahren
in Einklang zu bringen.
(5) Bei Entscheidungen, die in Landesorganisationen
zwischen dem Inkrafttreten dieses Statutes und der
Anpassung der Landesparteistatuten erforderlich
werden, entscheidet der jeweilige Landesparteivor-
stand darüber, ob das noch gültige Landesparteista-
tut oder das neu formulierte Bundesparteistatut
sinngemäße Anwendung zu finden hat.
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